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Gesamte Rechtsvorschrift für Doppelbesteuerung – Einkommen- und Vermögensteuern 
(Schweiz), Fassung vom 23.02.2024 

Langtitel 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
StF: BGBl. Nr. 64/1975 (NR: GP XIII RV 1094 AB 1141 S. 110. BR: AB 1147 S. 333.) 

Änderung 

BGBl. Nr.     161/1995 (NR: GP XVIII RV 1680 AB 1839 S. 172. BR: AB 4871 S. 589.) 
BGBl. III Nr. 204/2001 (NR: GP XXI RV 277 AB 326 S. 41. BR: AB 6236 S. 669.) 
BGBl. III Nr.  22/2007 (NR: GP XXII RV 1388 AB 1475 S. 154. BR: AB 7628 S. 737.) 
BGBl. III Nr. 27/2011 (NR: GP XXIV RV 452 AB 513 S. 51. BR: AB 8267 S. 780.) 
BGBl. III Nr. 169/2012 (NR: GP XXIV RV 1896 AB 1929 S. 173. BR: AB 8801 S. 814.) 

Sonstige Textteile 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt. 

Ratifikationstext 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 4. Dezember 1974 ausgetauscht; das Abkommen ist gemäß seinem 
Art. 30 Abs. 2 am selben Tag in Kraft getreten. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Die Republik Österreich und die Schweizerische Eidgenossenschaft, 

von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen, 

haben folgendes vereinbart: 

Text 

Artikel 1 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten 
ansässig sind. 

Artikel 2 

1. Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines der beiden Vertragstaaten, der Länder, Kantone, Bezirke, 
Kreise, Gemeinden oder Gemeindeverbände (auch in Form von Zuschlägen) erhoben werden. 

2. Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle (ordentlichen und 
außerordentlichen) Steuern, die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des 
Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der 
Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 
Das Abkommen gilt nicht für an der Quelle erhobene Steuern von Lotteriegewinnen. 

3. Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 

 1. in Österreich: 
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 a) die Einkommensteuer, 

 b) die Körperschaftsteuer, 

 c) die Aufsichtsratsabgabe, 

 d) die Vermögensteuer, 

 e) die Abgabe von Vermögen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind 

 f) die Gewerbesteuer einschließlich der Lohnsummensteuer, 

 g) die Grundsteuer, 

 h) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, 

 i) die Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen, 

 j) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken (im folgenden als “österreichische 
Steuer” bezeichnet); 

 2. in der Schweiz: 

die von Bund, Kantonen, Bezirken, Kreisen, Gemeinden und Gemeindeverbänden erhobenen 
Steuern 

 a) vom Einkommen (Gesamteinkommen, Erwerbseinkommen, Vermögensertrag, 
Geschäftsertrag, Kapitalgewinn usw.) und 

 b) vom Vermögen (Gesamtvermögen, bewegliches und unbewegliches Vermögen, 
Geschäftsvermögen, Kapital und Reserven usw.) (im folgenden als “schweizerische Steuer” 
bezeichnet). 

4. Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die nach der 
Unterzeichnung neben den zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. 

5. Die Bestimmungen des Abkommens über die Besteuerung der Unternehmensgewinne gelten 
entsprechend für die nicht nach dem Gewinn oder dem Vermögen erhobene Gewerbesteuer. 

Artikel 3 

1. Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert: 

 a) umfaßt der Ausdruck “Person” natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen; 

 b) bedeutet der Ausdruck “Gesellschaft” juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

 c) bedeuten die Ausdrücke “Unternehmen eines Vertragstaates und “Unternehmen des anderen 
Vertragstaates”, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragstaat 
ansässigen Person betrieben wird; 

 d) bedeutet der Ausdruck “zuständige Behörde”: 

 aa) in Österreich: 

der Bundesminister für Finanzen; 

 bb) in der Schweiz: 

der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung oder sein bevollmächtigter Vertreter; 

 e) bedeutet der Ausdruck “Staatsangehörige”: 

 aa) alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragstaates besitzen; 

 bb) alle juristischen Personen, Personengesellschaften und anderen Personenvereinigungen, 
die nach dem in einem Vertragstaat geltenden Recht errichtet worden sind. 

2. Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts 
anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses 
Staates über die Steuern zukommt, welche Gegenstand des Abkommens sind. 

Artikel 4 

1. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck “eine in einem Vertragstaat ansässige 
Person” eine Person, die nach dem in diesem Staat geltenden Recht dort unbeschränkt steuerpflichtig ist. 

2. Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

 a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte 
verfügt. Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem 
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Vertragstaat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen). 

 b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertragstaaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

 c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragstaaten oder in keinem der 
Vertragstaaten, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. 

 d) Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragstaaten oder keines Vertragstaates, so 
verständigen sich die zuständigen Behörden der Vertragstaaten gemäß Artikel 25. 

3. gilt eine natürliche Person nur für einen Teil des Jahres als im Sinne dieses Artikels in einem 
Vertragstaat ansässig, für den Rest des gleichen Jahres aber als in dem anderen Vertragstaat ansässig 
(Wohnsitzwechsel), endet die Steuerpflicht, soweit sie an die Ansässigkeit anknüpft, in dem ersten Staate 
mit dem Ende des Kalendermonats, in dem der Wohnsitzwechsel vollzogen ist. Die Steuerpflicht beginnt, 
soweit sie an die Ansässigkeit anknüpft, im anderen Staat mit dem Beginn des auf den Wohnsitzwechsel 
folgenden Kalendermonats. 

4. Nicht als “in einem Vertragstaat ansässig” gilt eine natürliche Person, die in dem Vertragstaat, in 
dem sie nach den vorstehenden Bestimmungen ansässig wäre, nicht mit allen nach dem Steuerrecht dieses 
Staate allgemein steuerpflichtigen Einkünften aus dem anderen Vertragstaat den allgemein erhobenen 
Steuern unterliegt. 

5. Ist nach Absatz 1 eine Gesellschaft in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt sie als in dem 
Vertragstaat ansässig, in dem sich der Mittelpunkt ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. Die 
Tatsache allein, daß eine Person an einer Gesellschaft beteiligt ist oder daß sie bei einer Gesellschaft, die 
einem Konzern angehört, die konzernleitenden Entscheidungen trifft, begründet für diese Gesellschaft 
keinen Mittelpunkt der tatsächlichen Geschäftsleitung an dem Ort, an dem diese Entscheidungen 
getroffen werden oder diese Person ansässig ist. 

Artikel 5 

1. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck “Betriebstätte” eine feste 
Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

2. Der Ausdruck “Betriebstätte” umfaßt insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung, 

 b) eine Zweigniederlassung, 

 c) eine Geschäftsstelle, 

 d) eine Fabrikationsstätte, 

 e) eine Werkstätte, 

 f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen, 

 g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet. 

3. Als Betriebstätten gelten nicht: 

 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen, wissenschaftliche Forschung zu betreiben 
oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit 
darstellen. 

4. Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 - in einem 
Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat 
gelegene Betriebstätte als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens 
Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre 
Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für das Unternehmen beschränkt. 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 4 von 15 

5. Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär 
oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen 
Geschäftstätigkeit handeln. 

6. Allein dadurch, daß eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft beherrscht 
oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist oder dort 
(entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden 
Gesellschaften nicht zur Betriebstätte der anderen. 

Artikel 6 

1. Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem 
dieses Vermögen liegt. 

2. Der Ausdruck “unbewegliches Vermögen” bestimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates, in 
dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen 
Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die 
Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an 
unbeweglichem Vermögen sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die 
Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht ab unbewegliches Vermögen. 

3. Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

4. Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufes 
dient. 

Artikel 7 

1. Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es 
sei denn, daß das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene 
Betriebstätte ausübt. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so dürfen die Gewinne des 
Unternehmens in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte 
zugerechnet werden können. 

2. Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat durch eine 
dort gelegene Betriebstätte aus, so sind in jedem Vertragstaat dieser Betriebstätte die Gewinne 
zuzurechnen, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen 
oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit dem 
Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 

3. Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, 
zum Abzug zugelassen, gleichgültig ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt oder anderswo 
entstanden sind. 

4. Soweit es in einem Vertragstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne durch 
Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schließt Absatz 
2 nicht aus, daß dieser Vertragstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; 
die Art der angewendeten Gewinnaufteilung muß jedoch so sein, daß das Ergebnis mit den Grundsätzen 
dieses Artikels übereinstimmt. 

5. Übt ein Versicherungsunternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen 
Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so sind die dieser Betriebstätte zuzurechnenden 
Gewinne dadurch zu ermitteln, daß der Gesamtgewinn des Unternehmens im Verhältnis der 
Rohprämieneinnahmen dieser Betriebstätte zu den gesamten Rohprämieneinnahmen des Unternehmens 
aufgeteilt wird. 

6. Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 

7. Bei Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne 
jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, daß ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu 
verfahren. 
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8. Dieser Artikel gilt auch für Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personengesellschaft oder aus 
einer Beteiligung als stiller Gesellschafter nach österreichischem Recht. Er erstreckt sich auch auf 
Vergütungen, die ein Gesellschafter einer Personengesellschaft von der Gesellschaft für seine Tätigkeit 
im Dienst der Gesellschaft, für die Gewährung von Darlehen oder für die Überlassung von 
Wirtschaftsgütern bezieht, wenn diese Vergütungen nach dem Steuerrecht des Vertragstaates, in dem die 
Betriebstätte gelegen ist, den Einkünften des Gesellschafters aus dieser Betriebstätte zugerechnet werden. 

9. Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
berührt. 

Artikel 8 

1. Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen 
nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des 
Unternehmens befindet. 

2. Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschiffahrt dienen, dürfen nur in dem 
Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens 
befindet. 

3. Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der See- oder 
Binnenschiffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragstaat gelegen, in dem der 
Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragstaat, in dem 
die Person, die das Schiff betreibt, ansässig ist. 

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch, 

 a) wenn der Betrieb der Schiff- oder Luftfahrt mit gecharterten oder gemieteten Fahrzeugen 
durchgeführt wird, 

 b) für Agenturen, soweit deren Tätigkeit unmittelbar mit dem Betrieb der Schiff- oder Luftfahrt 
oder dem Zubringerdienst zusammenhängt, und 

 c) für Beteiligungen von Unternehmen der Schiff- oder Luftfahrt an einem Pool, einer 
gemeinsamen Betriebsorganisation oder einer internationalen Betriebskörperschaft. 

Artikel 9 

Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt ist, oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder am 
Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt sind, 

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder 
finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden, die von denen abweichen, die 
unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den 
Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

Artikel 10 

1. Dividenden, die eine Gesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem Vertragstaat an eine in 
dem anderen Vertragstaat ansässige Person zahlt, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch in dem erstgenannten Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 
ausschüttende Gesellschaft ihren Sitz oder Geschäftsleitung hat, nach dem Recht dieses Staates besteuert 
werden; die Steuer darf aber 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden nicht übersteigen. Diese 
Dividenden sind jedoch im erstgenannten Vertragsstaat von der Steuer befreit, wenn der Empfänger eine 
Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 20 vom Hundert des 
Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt. 

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck “Dividenden” bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten - ausgenommen 
Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, 
die nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften 
aus Aktien gleichgestellt sind. 

4. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger 
der Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
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ist, eine Betriebstätte hat und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

5. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragstaat, so darf dieser andere Staat, sofern die Gesellschaft nicht ihren Sitz in diesem 
anderen Staat hat, weder die Dividenden besteuern, die die Gesellschaft an nicht in diesem anderen Staat 
ansässige Personen zahlt, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne 
unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder 
teilweise aus in dem anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Artikel 11 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen nur in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck “Zinsen” bedeutet Einkünfte aus öffentlichen 
Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer 
Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen Einkünfte, die 
nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen gleichgestellt sind. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger der Zinsen 
in dem anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat und die Forderung, für 
die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 
anzuwenden. 

(4) Zinsen gelten auch dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat 
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in 
einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke 
der Betriebstätte eingegangen worden und trägt die Betriebstätte die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus 
dem Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

(5) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der 
zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann 
der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragsstaates und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art IX Z 2, BGBl. III Nr. 22/2007. 

Artikel 12 

1. Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren Nutzungsberechtigter eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, dürfen nur im anderen Staat besteuert werden. 

2. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck “Lizenzgebühren” bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme und Bild- oder 
Tonaufzeichnungen, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder 
Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen 
gezahlt werden. 

3. Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser 
Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, 
in einem Vertragstaat eine Betriebstätte und ist der Vertrag, auf Grund dessen die Lizenzgebühren zu 
zahlen sind, für Zwecke der Betriebstätte geschlossen und trägt die Betriebstätte selbst die 
Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die 
Betriebstätte liegt. 

4. Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der 
Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine Betriebstätte 
hat und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 
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5. Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an der 
zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann 
der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Ist auf Ansässigkeitswechsel anzuwenden, die ab dem 1. Jänner 2004 stattgefunden haben (vgl. Art. IX Z 
3, BGBl. III Nr. 22/2007). 

Artikel 13 

1. Gewinne aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 
dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

2. Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte 
darstellt, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, oder das zu einer 
festen Einrichtung gehört, über die eine im einem Vertragstaat ansässige Person für die Ausübung eines 
freien Berufes in dem anderen Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger Gewinne, die bei der 
Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen Unternehmen) oder 
einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. Jedoch 
dürfen Gewinne aus der Veräußerung des in Artikel 22 Absatz 3 genannten beweglichen Vermögens nur 
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses bewegliche Vermögen nach dem angeführten Artikel 
besteuert werden darf. 

3. Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1 und 2 nicht genannten Vermögens dürfen 
nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

4. Bei einer natürlichen Person, die in einem Vertragsstaat ansässig war und die im anderen 
Vertragsstaat ansässig geworden ist, berührt Absatz 3 nicht das Recht des erstgenannten Staates, bei 
Anteilen an Gesellschaften nach seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei der Person einen 
Vermögenszuwachs bis zu ihrem Ansässigkeitswechsel zu besteuern, wenn diese Anteile veräußert 
werden oder wenn Maßnahmen dieser Person zum Verlust des Besteuerungsrechtes des erstgenannten 
Staates führen. Eine Besteuerung ausschließlich auf Grund des vorgenannten Ansässigkeitswechsels 
findet nicht statt. Besteuert der erstgenannte Vertragsstaat den Vermögenszuwachs nach dem ersten Satz 
dieses Absatzes, so wird der andere Staat bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns als 
Anschaffungskosten den Betrag zu Grunde legen, den der erstgenannte Staat als Erlös angenommen hat. 

Artikel 14 

1. Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus 
sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es sei 
denn, daß die Person für die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat regelmäßig über eine 
feste Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so dürfen die Einkünfte in dem 
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden 
können. 

2. Der Ausdruck “freier Beruf” umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 
literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit, sowie die selbständige Tätigkeit 
der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte, Wirtschaftstreuhänder, Bücherrevisoren 
und Steuerberater. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art IX Z 2, BGBl. III Nr. 22/2007. 

Artikel 15 

1. Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die 
eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden, sei denn, daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit 
dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat besteuert werden. 
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2. Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person 
für eine in dem anderen Vertragstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem erstgenannten 
Staat besteuert werden, wenn 

 a) der Empfänger sich in dem anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des 
betreffenden Steuerjahres aufhält, 

 b) Die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht in 
dem anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die 
der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat. 

3. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 
unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr oder 
an Bord eines Schiffes, das der Binnenschiffahrt dient, ausgeübt wird, in dem Vertragstaat besteuert 
werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. III Nr. 22/2007) 

Artikel 16 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates 
einer Gesellschaft bezieht, die in dem anderen Vertragstaat ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, 
dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art IX Z 2, BGBl. III Nr. 22/2007. 

Artikel 17 

1. Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als 
Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert werden. 

2. Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so dürfen 
diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der 
Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. Dieser Absatz ist nicht anzuwenden, wenn weder der 
Künstler oder Sportler noch mit ihm verbundene Personen ein wirtschaftliches Interesse an den Gewinnen 
dieser anderen Person haben oder wenn diese andere Person nicht unmittelbaren Einfluss auf die 
kulturelle Tätigkeit des Künstlers oder Sportlers in diesem Vertragsstaat nimmt. 

3. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sportlern in einem 
Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz oder überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einer seiner Gebietskörperschaften oder von einer als 
gemeinnützig anerkannten Einrichtung unterstützt wird. In diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem die Person ansässig ist. Dies gilt auch für die 
Trägerkörperschaften von Orchestern, Theatern, Balletten und für ähnliche Trägerkörperschaften sowie 
für die Mitglieder solcher Kulturträger, wenn diese Trägerkörperschaften auf Dauer im Wesentlichen 
ohne Gewinnerzielung tätig sind und dies durch die zuständige Behörde im Ansässigkeitsstaat bestätigt 
wird. 

Artikel 18 

Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 1 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in 
einem Vertragstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

Artikel 19 

1. Vergütungen, einschließlich der Ruhegehälter, die ein Vertragstaat für ihm erbrachte, 
gegenwärtige oder frühere Dienstleistungen oder Arbeitsleistungen auszahlt, dürfen in diesem Staat 
besteuert werden. Dies gilt auch dann, wenn solche Vergütungen von einem Land, von einem Kanton, 
von einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen 
Rechts eines der beiden Staaten gewährt werden. 
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2. Ob eine juristische Person eine solche des öffentlichen Rechts sei, wird nach den Gesetzen des 
Staates entschieden, in dem sie errichtet ist. 

Artikel 20 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant, Volontär oder Lehrling, der in einem Vertragstaat ansässig 
ist oder vorher dort ansässig war und der sich in dem anderen Vertragstaat ausschließlich zum Studium 
oder zur Ausbildung aufhält, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, werden in 
dem anderen Staat nicht besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen außerhalb des anderen Staates 
zufließen. 

Artikel 21 

Die in den vorstehenden Artikeln nicht ausdrücklich erwähnten Einkünfte einer in einem 
Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 22 

1. Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 darf in dem Vertragstaat besteuert 
werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

2. Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines Unternehmens darstellt, 
oder das zu einer der Ausübung eines freien Berufes dienenden festen Einrichtung gehört, darf in dem 
Vertragstaat besteuert werden, in dem sich die Betriebstätte oder die feste Einrichtung befindet. Dies gilt 
auch für die in Artikel 7 Absatz 8 erwähnten Beteiligungen. 

3. Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr und Schiffe, die der Binnenschiffahrt 
dienen, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge dient, dürfen 
nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des 
Unternehmens befindet. 

4. Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

5. Übt ein Versicherungsunternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen 
Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so ist das dieser Betriebstätte zuzurechnende 
Vermögen dadurch zu ermitteln, daß das Gesamtvermögen des Unternehmens im Verhältnis der 
Rohprämieneinnahmen dieser Betriebstätte zu den gesamten Rohprämieneinnahmen des Unternehmens 
aufgeteilt wird. 

6. Jeder der beiden Vertragstaaten behält sich das Recht vor, bewegliches Vermögen, an dem eine 
Nutznießung bestellt ist, nach seiner eigenen Gesetzgebung zu besteuern. Sollte sich daraus eine 
Doppelbesteuerung ergeben, so werden die zuständigen Behörden der beiden Vertragstaaten gemäß 
Artikel 25 vorgehen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art IX Z 2, BGBl. III Nr. 22/2007. 

Artikel 23 

1. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen 
diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in dem anderen Vertragstaat besteuert 
werden, so nimmt der erstgenannte Staat, vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze, diese Einkünfte oder 
dieses Vermögen von der Besteuerung aus; dieser Staat darf aber bei der Festsetzung der Steuer für das 
übrige Einkommen oder das übrige Vermögen dieser Person den Steuersatz anwenden, der anzuwenden 
wäre, wenn die betreffenden Einkünfte oder das betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung 
ausgenommen wären. 

2. Ungeachtet des Absatzes 1 darf Österreich Einkünfte im Sinne des Artikels 15 Absatz 1 sowie 
Einkünfte im Sinne des Artikels 19 (ausgenommen Ruhegehälter), die eine in Österreich ansässige Person 
aus ihrer in der Schweiz ausgeübten Arbeit aus öffentlichen Kassen der Schweiz bezieht, besteuern. 
Bezieht eine in Österreich ansässige Person unter Artikel 10, 15 und 19 fallende Einkünfte, die nach 
diesem Abkommen in der Schweiz und in Österreich besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf 
die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in der Schweiz gezahlten 
Steuer entspricht; der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten 
Steuer nicht übersteigen, der auf die aus der Schweiz bezogenen Einkünfte entfällt. 
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3. Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte, die nach Artikel 10 in Österreich 
besteuert werden dürfen, so gewährt die Schweiz dieser Person auf Antrag eine Entlastung. Die 
Entlastung besteht 

 a) in der Anrechnung der nach den Artikeln 10, 11 und 12 in Österreich erhobenen Steuer auf die 
vom Einkommen dieser Person geschuldete schweizerische Steuer, wobei der anzurechnende 
Betrag jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten schweizerischen Steuer nicht 
übersteigen darf, der auf die Einkünfte, die in Österreich besteuert werden, entfällt, oder 

 b) in einer pauschalen Ermäßigung der schweizerischen Steuer, oder 

 c) in einer teilweisen Befreiung der betreffenden Einkünfte von der schweizerischen Steuer, 
mindestens aber im Abzug der in Österreich erhobenen Steuer vom Bruttobetrag der aus 
Österreich bezogenen Einkünfte. 

Die Schweiz wird gemäß den Vorschriften über die Durchführung von zwischenstaatlichen 
Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die Art der Entlastung bestimmen und 
das Verfahren ordnen. 

Artikel 24 

1. Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer 
Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 
belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen die 
Staatsangehörigen des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. 

2. Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen 
Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen 
des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. 

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragstaat, den in dem anderen 
Vertragstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des 
Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er den in seinem Gebiet ansässigen Personen 
gewährt. 

3. Die Unternehmen eines Vertragstaates deren Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar oder 
mittelbar, einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört 
oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in dem erstgenannten Vertragstaat weder einer Besteuerung noch 
einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender sind als 
die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche 
Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

4. In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck “Besteuerung” Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

Artikel 25 

1. Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, daß die Maßnahmen eines 
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt haben oder führen werden, 
die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach innerstaatlichem Recht dieser 
Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragstaates unterbreiten, in 
dem die ansässig ist. 

2. Hält diese zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

3. Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem 
Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung 
in Fällen, die in dem Abkommen nicht behandelt sind, vermieden werden kann. 

4. Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne 
der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren. Erscheint ein mündlicher 
Meinungsaustausch für die Herbeiführung der Einigung zweckmäßig, so kann ein solcher 
Meinungsaustausch in einer Kommission durchgeführt werden, die aus Vertretern der zuständigen 
Behörden der Vertragstaaten besteht. 

5. Hat eine Person 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 11 von 15 

a) der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats gemäß Absatz 1 einen Fall auf der Grundlage 
unterbreitet, dass die Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu 
einer Besteuerung geführt haben, die diesem Abkommen nicht entspricht, und sind 

b) die zuständigen Behörden nicht in der Lage, eine einvernehmliche Lösung im Sinn des 
Absatzes 2 innerhalb von drei Jahren ab der Vorlage des Falles an die zuständige Behörde des 
anderen Vertragsstaats herbeizuführen, 

so sind alle ungelösten Streitpunkte dieses Falles auf Ersuchen dieser Person einem 
Schiedsverfahren zuzuleiten. Diese ungelösten Streitpunkte dürfen jedoch dann nicht einem 
Schiedsverfahren zugeleitet werden, wenn in dieser Angelegenheit bereits eine Entscheidung durch 
ein Gericht oder ein Verwaltungsgericht eines der beiden Staaten ergangen ist. Sofern nicht eine von 
diesem Fall unmittelbar betroffene Person die den Schiedsspruch umsetzende 
Verständigungsregelung ablehnt, ist dieser Schiedsspruch für beide Vertragsstaaten bindend und 
ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten umzusetzen. Die zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen, wie das Verfahren nach 
diesem Absatz durchzuführen ist. 

 

Die Vertragsstaaten können dem aufgrund dieses Absatzes gebildeten Schiedsgericht die für die 
Durchführung des Schiedsverfahrens erforderlichen Informationen zugänglich machen. Die 
Mitglieder des Schiedsgerichts unterliegen hinsichtlich dieser Informationen den 
Geheimhaltungsvorschriften von Artikel 26 Absatz 2 des Abkommens. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art IX Z 2, BGBl. III Nr. 22/2007. 
 
Absatz 1 Buchstabe a) ist anwendbar auf Betrugsdelikte, die am oder nach dem 1. Jänner des auf das 
Inkrafttreten dieses Revisionsprotokolls folgenden Jahres begangen werden (vgl. Art. IX Z 4, BGBl. III 
Nr. 22/2007). 

Artikel 26 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur Durchführung 
dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend die 
unter das Abkommen fallenden Steuern voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 
Artikel 1 nicht eingeschränkt. 

2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie 
die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den 
Personen oder Behörden (einschliesslich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht 
werden, die mit der Veranlagung oder der Erhebung, der Vollstreckung oder der Strafverfolgung oder mit 
der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern befasst sind. Diese 
Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die 
Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen. 
Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die erhaltenen Informationen für 
andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht beider Staaten für solche andere 
Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde desjenigen Staates, der die Informationen 
erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt. 

3. Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 
dieses oder des andern Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder auf dem üblichen Verwaltungsweg dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Geschäfts-, Industrie-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem 
Ordre public widerspräche. 

4. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere Vertragsstaat 
die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen Informationen, selbst 
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wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die 
im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei 
diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb 
ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches steuerliches Interesse an solchen Informationen hat. 

5. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen 
nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem 
Bevollmächtigten, Beauftragten oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das Eigentum an einer 
Person beziehen. Ungeachtet des Absatzes 3 oder entgegenstehender Bestimmungen des innerstaatlichen 
Rechts verfügen die Steuerbehörden des ersuchten Vertragsstaats über die Befugnis, die Offenlegung der 
in diesem Absatz genannten Informationen durchzusetzen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art IX Z 2, BGBl. III Nr. 22/2007. 

Artikel 26a 

1. Die Vertragsstaaten leisten einander Amtshilfe bei der Vollstreckung von Steueransprüchen 
betreffend Vergütungen, die eine Person aus unselbständiger Arbeit im ersuchten Vertragsstaat erzielt hat, 
wenn die erhobenen Beträge nach den Gesetzen des ersuchenden Staates rechtskräftig geschuldet sind 
und diese Person Maßnahmen getroffen hat, um die Einforderung dieser Beträge zu vereiteln. 

2. Die Vollstreckungshilfe erfolgt durch Pfändung und Verwertung der Lohnguthaben. 

3. Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen oder der Verwaltungspraxis 
dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Maßnahmen durchzuführen, die der öffentlichen Ordnung widersprechen; 

 c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle vertretbaren Vollstreckungs- oder 
Sicherungsmaßnahmen, die ihm nach seinen Gesetzen oder seiner Verwaltungspraxis zur 
Verfügung stehen, ausgeschöpft hat; 

 d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für diesen Staat in einem 
eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen für den anderen Vertragsstaat steht. 

Artikel 27 

1. Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Angehörigen einer 
diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder ihnen nahestehenden Personen, nach den 
allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer Vereinbarungen gewährt werden. 

2. Soweit Einkünfte oder Vermögenswerte wegen der einer Person nach den allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts oder auf Grund besonderer zwischenstaatlicher Verträge zustehenden diplomatischen oder 
konsularischen Vorrechte im Empfangsstaat nicht besteuert werden, steht das Besteuerungsrecht dem 
Entsendestaat zu. 

3. Bei Anwendung des Abkommens gelten die Angehörigen einer diplomatischen oder 
konsularischen Vertretung, die ein Vertragstaat in dem anderen Vertragstaat oder in einem dritten Staat 
unterhält, und ihnen nahestehende Personen als im Entsendestaat ansässig, wenn sie die 
Staatsangehörigkeit des Entsendestaates besitzen und dort zu den Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen wie in diesem Staat ansässige Personen herangezogen werden. 

4. Das Abkommen gilt nicht für zwischen staatliche Organisationen, ihre Organe oder Beamten 
sowie nicht für Angehörige diplomatischer oder konsularischer Vertretungen eines dritten Staates und 
ihnen nahestehende Personen, die in einem Vertragstaat anwesend sind, aber in keinem der beiden 
Vertragstaaten für Zwecke der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen wie dort ansässige Personen 
behandelt werden. 

Artikel 28 

1. Werden in einem der beiden Vertragstaaten die Steuern von Dividenden, Zinsen oder 
Lizenzgebühren im Abzugswege (an der Quelle) erhoben, so wird das Recht zur Vornahme des 
Steuerabzuges durch dieses Abkommen nicht berührt. 
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2. Die im Abzugswege (an der Quelle) einbehaltene Steuer ist jedoch auf Antrag zu erstatten soweit 
ihre Erhebung durch das Abkommen eingeschränkt wird. An Stelle einer Erstattung kann bei 
Lizenzgebühren auf Antrag vom Abzug der Steuer abgesehen werden. 

3. Die Frist für den Antrag auf Erstattung beträgt drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren fällig geworden sind. 

4. Die Anträge müssen stets eine amtliche Bescheinigung des Staates, in dem der Steuerpflichtige 
ansässig ist, über die Erfüllung der Voraussetzungen für die unbeschränkte Steuerpflicht in diesem Staat 
enthalten. 

5. Die zuständigen Behörden werden sich über die weiteren Einzelheiten des Verfahrens gemäß 
Artikel 25 verständigen. 

6. Nach dem Recht eines Vertragstaates errichtete Personengesellschaften (Offene 
Handelsgesellschaften, Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften), die in diesem Staat ihre 
Geschäftsleitung haben, können die in den Artikeln 10, 11 und 12 des Abkommens vorgesehenen 
Entlastungen von den Steuern des anderen Vertragstaates beanspruchen, sofern mindestens drei Viertel 
der Gewinne der Gesellschaft Personen zustehen, die im erstgenannten Staat ansässig sind. 

7. Die in einem Vertragstaat ansässigen Personen, die nach den in diesem Staat geltenden 
Vorschriften von der Inanspruchnahme der Vorteile eines Doppelbesteuerungsabkommen ausgeschlossen 
sind, können die in diesem Abkommen vorgesehenen Entlastungen von der Steuer des anderen 
Vertragstaates und die in Artikel 23 vorgesehene Entlastung von der Steuer des Staates, in dem sie 
ansässig sind, nicht beanspruchen. 

Artikel 29 

Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie der Erbschaftssteuern vom 12. November 1953 *) 
außer Kraft, soweit es sich nach seinem Abschnitt II auf die direkten Steuern bezieht. Seine 
diesbezüglichen Bestimmungen finden nicht mehr Anwendung auf Steuern, auf die dieses Abkommen 
nach seinem Artikel 30 anzuwenden ist. 

__________________________________ 

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 251/1954 

Artikel 30 

1. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich 
in Bern ausgetauscht werden. 

2. Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist 
anzuwenden: 

 a) auf die im Abzugsweg (an der Quelle) erhobenen Steuern von den nach dem 31. Dezember 1974 
zugeflossenen Einkünften; 

 b) auf die sonstigen für das Jahr 1975 und die folgenden Jahre erhobenen Steuern. 

3. Die Bestimmungen des Artikels 5 Absatz 2 lit. g gelten nur für Bauausführungen oder Montagen, 
die nach dem 31. Dezember 1974 begonnen werden. 

Artikel 31 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem der Vertragstaaten gekündigt wird. 
Jeder Vertragstaat kann das Abkommen auf diplomatischem Wege schriftlich unter Einhaltung einer Frist 
von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Falle findet das Abkommen 
letztmals Anwendung: 

 a) auf die im Abzugswege (an der Quelle) erhobenen Steuern von den Einkünften, die bis zum 
Ablauf des Jahres, auf dessen Ende die Kündigung ausgesprochen worden ist, zugeflossen sind; 

 b) auf die sonstigen Steuern, die für das Jahr erhoben werden, auf dessen Ende die Kündigung 
ausgesprochen worden ist. 

 

Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet und 
mit Siegeln versehen. 
 

Geschehen zu Wien, am 30. Januar 1974, in zweifacher Urschrift. 
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(Anm.: Schlussprotokoll) 
 

1. Zu Artikel 17 Absatz 2: 

Es besteht Einvernehmen, dass Personen, die Künstler oder Sportler lediglich vermitteln oder vermarkten, 
nicht unter Artikel 17 Absatz 2 fallen. In solchen Fällen können nur die auf die Künstler oder Sportler 
entfallenden Vergütungen im Sinne des Artikels 17 im Auftrittsstaat besteuert werden. 

2. Zu Artikel 26 

 a) Es besteht Einvernehmen darüber, dass der ersuchende Vertragsstaat ein Begehren um Austausch 
von Informationen erst dann stellt, wenn er alle in seinem innerstaatlichen Steuerverfahren 
vorgesehenen üblichen Mittel zur Beschaffung der Informationen ausgeschöpft hat. 

 b) Der Zweck der Verweisung auf Informationen, die voraussichtlich erheblich sind, besteht darin, 
einen möglichst weit gehenden Informationsaustausch in Steuerbelangen zu gewährleisten, ohne 
den Vertragsstaaten zu erlauben, «fishing expeditions» zu betreiben oder um Informationen zu 
ersuchen, deren Erheblichkeit hinsichtlich der Steuerbelange einer bestimmten steuerpflichtigen 
Person unwahrscheinlich ist. Die im Amtshilfeersuchen zu liefernden Angaben sind zwar 
wichtige verfahrenstechnische Voraussetzungen für die Vermeidung von «fishing expeditions»; 
sie sind jedoch nicht so auszulegen, dass sie einen wirksamen Informationsaustausch behindern. 

 c) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Steuerbehörden des ersuchenden Staates bei der 
Stellung eines Amtshilfebegehrens nach Artikel 26 des Abkommens den Steuerbehörden des 
ersuchten Staates die nachstehenden Angaben zu liefern haben: 

 (i) die Identifikation der steuerpflichtigen Person, wobei diese Identifikation auch auf andere 
Weise als durch Angabe des Namens und der Adresse erfolgen kann;  

 (ii) die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden; 

 (iii) eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben hinsichtlich der Form, in der 
der ersuchende Staat diese Informationen vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht; 

 (iv) den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; 

 (v) den Namen und die Adresse des mutmaßlichen Informationsinhabers, soweit sie bekannt sind  

 d) Es besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 des Abkommens die 
Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis 
auszutauschen. 

 e) Es besteht Einvernehmen darüber, dass im Falle des Austauschs von Informationen die im 
ersuchten Staat geltenden Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensrechts über die Rechte der 
Steuerpflichtigen vorbehalten bleiben, bevor die Informationen an den ersuchenden Staat 
übermittelt werden. Es besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass diese Bestimmung dazu 
dient, dem Steuerpflichtigen ein ordnungsgemässes Verfahren zu gewähren und nicht bezweckt, 
den wirksamen Informationsaustausch zu verhindern oder übermässig zu verzögern. 

3. Zu Artikel 26a: 

Eine Maßnahme zur Vereitelung der Einforderung der Steueransprüche liegt auch dann vor, wenn die von 
einer Person aus unselbständiger Arbeit erzielten Einkünfte nicht dafür verwendet werden, die darauf 
lastenden Steuern zu entrichten, obwohl diese Person dazu wirtschaftlich in der Lage wäre. 

4. Für die in Österreich ansässigen und unter Artikel 15 Absatz 1 fallenden Personen leistet die 
Schweizerische Eidgenossenschaft an das Bundesministerium für Finanzen jährlich eine Vergütung in 
Höhe von 12,5% der schweizerischen Steuereinnahmen aus der unselbständigen Arbeit. Sollte sich die 
Relation der Grenzgängerbewegungen zwischen den Vertragsstaaten wesentlich ändern, so wird die Frage 
eines bilateralen Steuerausgleiches verhandelt werden. 

Artikel IX 

(Anm.: Zu den Art. 12, 13, 15, 17, 23, 26, 26a und Anlage 1, BGBl. Nr. 64/1975) 

1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich 
ausgetauscht. 

2. Dieses Protokoll tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und seine Bestimmungen 
finden vorbehaltlich der Ziffern 3 und 4 ab dem 1. Jänner 2006 Anwendung. Bei Personen, für die sich 
aufgrund dieses Protokolls eine höhere Gesamtsteuerbelastung als nach dem bisherigen Stand des 
Abkommens ergibt, findet dieses Protokoll ab dem 1. Jänner 2007 Anwendung. Eine allfällige Korrektur 
erfolgt im Wege der Rückerstattung. 
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3. Artikel II ist auf Ansässigkeitswechsel anzuwenden, die ab dem 1. Jänner 2004 stattgefunden haben. 

4. Artikel VI Absatz 1 Buchstabe a) ist anwendbar auf Betrugsdelikte, die am oder nach dem 1. Jänner 
des auf das Inkrafttreten dieses Revisionsprotokolls folgenden Jahres begangen werden. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2012 Ausgegeben am 4. Dezember 2012 Teil III 

169. Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in Wien unterzeichneten Abkommens 
zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

 (NR: GP XXIV RV 1896 AB 1929 S. 173. BR: AB 8801 S. 814.) 

169. Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in Wien unterzeichneten 
Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen 
 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
 

Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 
genehmigt. 
 

Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in Wien unterzeichneten Abkommens 
zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen 

[Protokoll in deutscher Sprachfassung siehe Anlagen] 
 

Die Mitteilungen gemäß Art. II Abs. 1 des Protokolls wurden am 12. November bzw. 14. November 
2012 abgegeben; das Protokoll ist somit gemäß dessen Art. II Abs. 2 am 14. November 2012 in Kraft 
getreten. 

Faymann 



 

PROTOKOLL 
 
ZUR ABÄNDERUNG DES AM 30. JANUAR 1974 IN WIEN UNTERZEICHNETEN 
ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 
SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ZUR VERMEIDUNG DER 
DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND 
VOM VERMÖGEN  
 
Die Republik Österreich  

und 

die Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch das Eidgenössische 

Finanzdepartement , 

 

VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in 

Wien unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 

Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen1, zuletzt geändert durch das 

Protokoll vom 3. September 2009, (im Folgenden als "Abkommen" bezeichnet) 

abzuschließen, 

 

haben Folgendes vereinbart: 

 

 

Artikel I 
 

1. Ziffer 2 Buchstabe b des Schlussprotokolls wird wie folgt neu gefasst:  

 

„Der Zweck der Verweisung auf Informationen, die voraussichtlich erheblich sind, besteht 

darin, einen möglichst weit gehenden Informationsaustausch in Steuerbelangen zu 

gewährleisten, ohne den Vertragsstaaten zu erlauben, «fishing expeditions» zu betreiben oder 

um Informationen zu ersuchen, deren Erheblichkeit hinsichtlich der Steuerbelange einer 

bestimmten steuerpflichtigen Person unwahrscheinlich ist. Die im Amtshilfeersuchen zu 

liefernden Angaben sind zwar wichtige verfahrenstechnische Voraussetzungen für die 

Vermeidung von «fishing expeditions»; sie sind jedoch nicht so auszulegen, dass sie einen 

wirksamen Informationsaustausch behindern.“ 
                                               
1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 64/1975, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 27/2011. 
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2. Ziffer 2 Buchstabe c Unterabsätze (i) und (v) des Schlussprotokolls werden wie folgt 

neu gefasst: 

 

„(i) die Identifikation der steuerpflichtigen Person, wobei diese Identifikation auch auf andere 

Weise als durch Angabe des Namens und der Adresse erfolgen kann;  

 

(v) den Namen und die Adresse des mutmaßlichen Informationsinhabers, soweit sie bekannt 

sind.“ 

 

 

Artikel II 
 

1. Die Vertragsstaaten teilen einander schriftlich auf diplomatischem Wege mit, dass die für 

das In-Kraft-Treten dieses Protokolls nach innerstaatlichem Recht erforderlichen Maßnahmen 

erfüllt sind.  

 

2. Dieses Protokoll tritt an dem Tage, an dem die spätere der Mitteilungen erfolgt, in Kraft und 

findet ab dem Datum des Inkrafttretens des am 3. September 2009 in Wien unterzeichneten 

Protokolls zur Änderung des Abkommens Anwendung.  

 

 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Protokoll 

unterzeichnet. 

 

 

GESCHEHEN ZU Wien, am 4. Juni 2012, in zweifacher Ausfertigung. 

 

 

 

Für die Republik Österreich:  

 

Andreas Schieder m.p. 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

 

Urs Breiter m.p. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2011 Ausgegeben am 15. Februar 2011 Teil III 

27. Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in Wien unterzeichneten Abkommens 
zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Notenwechsel 

 (NR: GP XXIV RV 452 AB 513 S. 51. BR: AB 8267 S. 780.) 

27. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages samt Notenwechsel wird gemäß Art. 50 Abs. 1 
Z 1 B-VG genehmigt. 

Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in Wien unterzeichneten Abkommens 
zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen samt Notenwechsel 

 
[Protokoll in deutscher Sprache siehe Anlagen] 
[Österreichische Eröffnungsnote siehe Anlagen] 
[Schweizerische Antwortnote siehe Anlagen] 

 
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 

Ratifikationsurkunde wurde am 7. Dezember 2010 ausgetauscht; das Protokoll tritt gemäß seinem Art. IV 
Abs. 2 mit 1. März 2011 in Kraft. 

Faymann 



 
 

PROTOKOLL 
 
ZUR ABÄNDERUNG DES AM 30. JANUAR 1974 IN WIEN UNTERZEICHNETEN 
ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 
SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ZUR VERMEIDUNG DER 
DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN 
UND VOM VERMÖGEN 
 
 
 
Die Republik Österreich und die Schweizerische Eidgenossenschaft, 

 

VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in Wien 

unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen1, zuletzt geändert durch das Protokoll vom 21. März 20062, (im 

Folgenden als "Abkommen" bezeichnet) abzuschließen, 

 

haben Folgendes vereinbart: 

 
 

Artikel I 
 

Artikel 25 des Abkommens wird durch folgenden neuen Absatz 5 ergänzt: 

 

“5. Hat eine Person  

 

a) der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats gemäß Absatz 1 einen Fall auf der Grundlage 

unterbreitet, dass die Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu 

einer Besteuerung geführt haben, die diesem Abkommen nicht entspricht, und sind 

 

b) die zuständigen Behörden nicht in der Lage, eine einvernehmliche Lösung im Sinn des 

Absatzes 2 innerhalb von drei Jahren ab der Vorlage des Falles an die zuständige Behörde des 

anderen Vertragsstaats herbeizuführen, 

 

so sind alle ungelösten Streitpunkte dieses Falles auf Ersuchen dieser Person einem 

Schiedsverfahren zuzuleiten. Diese ungelösten Streitpunkte dürfen jedoch dann nicht einem 

Schiedsverfahren zugeleitet werden, wenn in dieser Angelegenheit bereits eine Entscheidung durch 

ein Gericht oder ein Verwaltungsgericht eines der beiden Staaten ergangen ist. Sofern nicht eine von 

diesem Fall unmittelbar betroffene Person die den Schiedsspruch umsetzende 
                                                 
1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 64/1975. 
2 Kundgemacht in BGBl. III Nr. 22/2007. 
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Verständigungsregelung ablehnt, ist dieser Schiedsspruch für beide Vertragsstaaten bindend und 

ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten umzusetzen. Die zuständigen 

Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen, wie das Verfahren nach 

diesem Absatz durchzuführen ist. 

 

Die Vertragsstaaten können dem aufgrund dieses Absatzes gebildeten Schiedsgericht die für die 

Durchführung des Schiedsverfahrens erforderlichen Informationen zugänglich machen. Die Mitglieder 

des Schiedsgerichts unterliegen hinsichtlich dieser Informationen den Geheimhaltungsvorschriften von 

Artikel 26 Absatz 2 des Abkommens.“ 

 

 

Artikel II 
 

Artikel 26 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt: 

 

“Artikel 26 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

 

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 

Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen 

Rechts betreffend die unter das Abkommen fallenden Steuern voraussichtlich erheblich sind, soweit 

die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der 

Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht eingeschränkt. 

 

2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu 

halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und 

dürfen nur den Personen oder Behörden (einschliesslich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) 

zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder der Erhebung, der Vollstreckung oder der 

Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten 

Steuern befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke 

verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 

Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein 

Vertragsstaat die erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen 

nach dem Recht beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die 

zuständige Behörde desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung 

zustimmt. 

 

3. Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,  

 

a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 

dieses oder des andern Vertragsstaats abweichen;  
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b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder auf dem üblichen Verwaltungsweg 

dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können;  

 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Geschäfts-, Industrie-, Gewerbe- oder 

Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre 

public widerspräche. 

 

4. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 

Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 

Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen 

Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den 

Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat 

die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches steuerliches 

Interesse an solchen Informationen hat.  

 

5. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 

Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 

Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Beauftragten oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf 

das Eigentum an einer Person beziehen. Ungeachtet des Absatzes 3 oder entgegenstehender 

Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts verfügen die Steuerbehörden des ersuchten 

Vertragsstaats über die Befugnis, die Offenlegung der in diesem Absatz genannten Informationen 

durchzusetzen.“ 

 
 

Artikel III 
 
3. Ziffer 2 des Schlussprotokolls zum Abkommen wird aufgehoben und durch folgende Ziffer ersetzt: 

 

„2. Zu Artikel 26 

 

a) Es besteht Einvernehmen darüber, dass der ersuchende Vertragsstaat ein Begehren um 

Austausch von Informationen erst dann stellt, wenn er alle in seinem innerstaatlichen 

Steuerverfahren vorgesehenen üblichen Mittel zur Beschaffung der Informationen ausgeschöpft 

hat. 

 

b) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 26 vorgesehene Amtshilfe nicht 

Massnahmen einschliesst, die lediglich der Beweisausforschung dienen (“fishing expeditions”). 

 

c) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Steuerbehörden des ersuchenden Staates bei 

der Stellung eines Amtshilfebegehrens nach Artikel 26 des Abkommens den Steuerbehörden des 

ersuchten Staates die nachstehenden Angaben zu liefern haben: 
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(i) den Namen und die Adresse der in eine Überprüfung oder Untersuchung einbezogenen 

Person(en) und, sofern verfügbar, weitere Angaben welche die Identifikation dieser Person(en) 

erleichtern, wie das Geburtsdatum, den Zivilstand oder die Steuernummer; 

(ii) die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden; 

(iii) eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben hinsichtlich der Form, in der 

der ersuchende Staat diese Informationen vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht; 

(iv) den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; 

(v) den Namen und die Adresse des mutmasslichen Inhabers der verlangten Informationen. 

 

d) Es besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 des Abkommens die 

Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis 

auszutauschen. 

 

e) Es besteht Einvernehmen darüber, dass im Falle des Austauschs von Informationen die im 

ersuchten Staat geltenden Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensrechts über die Rechte der 

Steuerpflichtigen vorbehalten bleiben, bevor die Informationen an den ersuchenden Staat 

übermittelt werden. Es besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass diese Bestimmung dazu 

dient, dem Steuerpflichtigen ein ordnungsgemässes Verfahren zu gewähren und nicht bezweckt, 

den wirksamen Informationsaustausch zu verhindern oder übermässig zu verzögern.“ 

 
 

Artikel IV 
 

1.  Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich 

ausgetauscht. 

 
2.  Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des dritten Monats, der dem Monat folgt, in dem der 

Austausch der Ratifikationsurkunden stattgefunden hat, in Kraft und seine Bestimmungen finden für 

Veranlagungsjahre Anwendung, die am oder nach dem 1. Januar des Jahres beginnen, das jenem 

Jahr folgt, in dem das Protokoll in Kraft getreten ist. 

 

 
 
ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Protokoll unterzeichnet 
und mit ihren Siegeln versehen. 
 
 
GESCHEHEN ZU Wien am 3. September 2009, in zweifacher Ausfertigung. 
 
 
 

Für die Republik Österreich: 
 

Johannes Kyrle m.p. 
                                                                                   

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 
 

Oscar Knapp m.p. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2007 Ausgegeben am 22. Februar 2007 Teil III 

22. Protokoll zur Abänderung des am 30. Jänner 1974 in Wien unterzeichneten Abkommens 
zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

 (NR: GP XXII RV 1388 AB 1475 S. 154. BR: AB 7628 S. 737.) 

22. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird genehmigt. 

Protokoll zur Abänderung des am 30. Jänner 1974 in Wien unterzeichneten Abkommens 
zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen 

 
[Vertragstext siehe Anlagen] 

 
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 

Ratifikationsurkunde wurde am 2. Februar 2007 ausgetauscht; das Protokoll tritt gemäß seinem 
Art. IX Abs. 2 mit 2. Februar 2007 in Kraft. 

Gusenbauer 



PROTOKOLL 
 
 

ZUR ABÄNDERUNG DES AM 30. JÄNNER 1974 IN WIEN UNTERZEICHNETEN 
ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 

SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ZUR VERMEIDUNG DER 
DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND 

VOM VERMÖGEN  
 

 

Die Republik Österreich und die Schweizerische Eidgenossenschaft, 

 

von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur Abänderung des am 30. Jänner 1974 in Wien 

unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen1, zuletzt geändert durch das Protokoll2 vom 20. Juli 

2000, (im Folgenden als "Abkommen" bezeichnet) abzuschließen, 

 

haben Folgendes vereinbart: 

 

 

Artikel I 
 

Artikel 12 des Abkommens wird wie folgt neu gefasst: 

 

1. Absatz 1 wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt: 

 

"1. Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren 

Nutzungsberechtigter eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, dürfen nur im 

anderen Staat besteuert werden." 

 

2. Absatz 2 wird gestrichen. 

 

3. Absätze 3 bis 6 werden Absätze 2 bis 5. 

                                                 
1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 64/1975. 
2 Kundgemacht in BGBl. III Nr. 204/2001. 
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4. Im neuen Absatz 2 werden die Worte "oder für die Benutzung oder das Recht auf 

Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen" 

gestrichen. 

 

5. Im neuen Absatz 4 wird der Verweis auf Absatz 2 gestrichen. 

 

Artikel II 
 

Artikel 13 Absatz 4 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung 

ersetzt: 

 

"4. Bei einer natürlichen Person, die in einem Vertragsstaat ansässig war und die im 

anderen Vertragsstaat ansässig geworden ist, berührt Absatz 3 nicht das Recht des 

erstgenannten Staates, bei Anteilen an Gesellschaften nach seinen innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften bei der Person einen Vermögenszuwachs bis zu ihrem 

Ansässigkeitswechsel zu besteuern, wenn diese Anteile veräußert werden oder wenn 

Maßnahmen dieser Person zum Verlust des Besteuerungsrechtes des erstgenannten 

Staates führen. Eine Besteuerung ausschließlich auf Grund des vorgenannten 

Ansässigkeitswechsels findet nicht statt. Besteuert der erstgenannte Vertragsstaat den 

Vermögenszuwachs nach dem ersten Satz dieses Absatzes, so wird der andere Staat bei 

der Ermittlung des Veräußerungsgewinns als Anschaffungskosten den Betrag zu Grunde 

legen, den der erstgenannte Staat als Erlös angenommen hat." 

 

Artikel III 
 

Artikel 15 Absatz 4 des Abkommens wird aufgehoben. 

 

Artikel IV 

 

Artikel 17 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgenden Artikel ersetzt: 

 

"Artikel 17 

 

1. Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 

ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie 
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Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten 

Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 

 2. Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft 

persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer 

anderen Person zu, so dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 in dem 

Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

Dieser Absatz ist nicht anzuwenden, wenn weder der Künstler oder Sportler noch mit ihm 

verbundene Personen ein wirtschaftliches Interesse an den Gewinnen dieser anderen 

Person haben oder wenn diese andere Person nicht unmittelbaren Einfluss auf die 

kulturelle Tätigkeit des Künstlers oder Sportlers in diesem Vertragsstaat nimmt. 

 

3. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sportlern in 

einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz oder 

überwiegend aus öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einer seiner 

Gebietskörperschaften oder von einer als gemeinnützig anerkannten Einrichtung 

unterstützt wird. In diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert 

werden, in dem die Person ansässig ist. Dies gilt auch für die Trägerkörperschaften von 

Orchestern, Theatern, Balletten und für ähnliche Trägerkörperschaften sowie für die 

Mitglieder solcher Kulturträger, wenn diese Trägerkörperschaften auf Dauer im 

Wesentlichen ohne Gewinnerzielung tätig sind und dies durch die zuständige Behörde im 

Ansässigkeitsstaat bestätigt wird." 

 

Artikel V 

 

Artikel 23 des Abkommens wird wie folgt neu gefasst: 

 

1. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:  

 

"2. Ungeachtet des Absatzes 1 darf Österreich Einkünfte im Sinne des Artikels 15 Absatz 1 

sowie Einkünfte im Sinne des Artikels 19 (ausgenommen Ruhegehälter), die eine in 

Österreich ansässige Person aus ihrer in der Schweiz ausgeübten Arbeit aus öffentlichen 

Kassen der Schweiz bezieht, besteuern. Bezieht eine in Österreich ansässige Person unter 

Artikel 10, 15 und 19 fallende Einkünfte, die nach diesem Abkommen in der Schweiz und in 

Österreich besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser 

Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in der Schweiz gezahlten Steuer 

entspricht; der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung 
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ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus der Schweiz bezogenen Einkünfte 

entfällt." 

 

2. In Absatz 3 wird der Verweis auf die Artikel "10, 11 und 12“ durch den Verweis auf Artikel 

"10“ ersetzt.  

 

Artikel VI 
 

Artikel 26 Absatz 1 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgenden Absatz ersetzt: 

 

"1. a) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen auf Verlangen die 

gemäß den Steuergesetzgebungen der Vertragsstaaten erhältlichen Auskünfte 

aus, die notwendig sind zur Durchführung dieses Abkommens sowie zusätzlich 

zur Durchführung des innerstaatlichen Rechts im Falle von Holdinggesellschaften, 

sofern unter das Abkommen fallende Steuern betroffen sind. 

 

b) Amtshilfe wird auch zur Durchführung des innerstaatlichen Rechts bei 

Betrugsdelikten gewährt. Die Vertragsstaaten werden in ihrem innerstaatlichen 

Recht die zur Durchführung dieser Bestimmungen erforderlichen Maßnahmen 

ergreifen. 

 

 Jede auf diese Weise ausgetauschte Auskunft soll geheim gehalten und niemandem 

zugänglich gemacht werden, der sich nicht mit der Veranlagung, der Erhebung, der 

Rechtsprechung oder der Strafverfolgung hinsichtlich der unter dieses Abkommen 

fallenden Steuern befasst. Auskünfte, die irgendein Handels- oder Geschäfts-, 

gewerbliches oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren offenbaren würden, 

dürfen nicht ausgetauscht werden. Vorbehalten bleiben die im Protokoll genannten 

Einschränkungen des Bankgeheimnisses bei Betrugsdelikten.“ 

 

Artikel VII 
 

Nach Artikel 26 des Abkommens wird folgender neuer Artikel eingefügt: 

 

Artikel 26a 
 

1. Die Vertragsstaaten leisten einander Amtshilfe bei der Vollstreckung von 

Steueransprüchen betreffend Vergütungen, die eine Person aus unselbständiger Arbeit im 
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ersuchten Vertragsstaat erzielt hat, wenn die erhobenen Beträge nach den Gesetzen des 

ersuchenden Staates rechtskräftig geschuldet sind und diese Person Maßnahmen 

getroffen hat, um die Einforderung dieser Beträge zu vereiteln. 

 

2. Die Vollstreckungshilfe erfolgt durch Pfändung und Verwertung der Lohnguthaben. 

 

3. Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat 

 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen oder der 

Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 

b) Maßnahmen durchzuführen, die der öffentlichen Ordnung widersprechen; 

 

c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle vertretbaren 

Vollstreckungs- oder Sicherungsmaßnahmen, die ihm nach seinen Gesetzen oder 

seiner Verwaltungspraxis zur Verfügung stehen, ausgeschöpft hat; 

 

d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für diesen Staat in 

einem eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen für den anderen Vertragsstaat 

steht. 

Artikel VIII 
 

Dem Abkommen wird folgendes Schlussprotokoll angefügt: 

 

1. Zu Artikel 17 Absatz 2: 

 

Es besteht Einvernehmen, dass Personen, die Künstler oder Sportler lediglich vermitteln oder 

vermarkten, nicht unter Artikel 17 Absatz 2 fallen. In solchen Fällen können nur die auf die 

Künstler oder Sportler entfallenden Vergütungen im Sinne des Artikels 17 im Auftrittsstaat 

besteuert werden. 

 

2. Zu Artikel 26: 

 

2.1 Beide Seiten gehen davon aus, dass aufgrund von Absatz 1 Buchstabe a) nur solche 

Informationen ausgetauscht werden, die im Besitz der Steuerbehörden sind und nicht die 

Durchführung von besonderen Untersuchungsmaßnahmen notwendig machen. 
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2.2 Als Holdinggesellschaften gelten in der Schweiz Gesellschaften im Sinne von Artikel 28 

Absatz 2 des Steuerharmonisierungsgesetzes vom 14. Dezember 1990 und in Österreich 

jene Gesellschaften, die den schweizerischen Holdinggesellschaften entsprechen. 

2.3 Es besteht Einvernehmen, dass der Ausdruck "Betrugsdelikt“ ein betrügerisches 

Verhalten bedeutet, das nach dem Recht beider Staaten als Steuervergehen gilt und mit 

Freiheitsstrafe bedroht ist. 

 

2.4 Es besteht Einvernehmen, dass das Bankgeheimnis der Beschaffung von 

Urkundenbeweisen bei Banken und deren Weiterleitung an die zuständige Behörde des 

ersuchenden Staates in Fällen von Betrugsdelikten nicht entgegensteht. Eine 

Auskunftserteilung setzt aber voraus, dass zwischen dem betrügerischen Verhalten und 

der gewünschten Amtshilfemaßnahme ein direkter Zusammenhang besteht und dass das 

zur Ahndung des Betrugsdelikts vorgesehene strafrechtliche Verfahren eingeleitet worden 

ist. 

 

2.5 Beide Seiten stimmen überein, dass die Anwendung der Bestimmungen des Artikels 26 

Absatz 1 Buchstabe b) sowie dieses Protokolls die rechtliche und tatsächliche 

Reziprozität voraussetzt. Es besteht ferner Einigkeit, dass die Amtshilfe im Sinne dieses 

Absatzes keine Maßnahmen einschließt, die der bloßen Beweisausforschung dienen. 

 

3. Zu Artikel 26a: 

 

Eine Maßnahme zur Vereitelung der Einforderung der Steueransprüche liegt auch dann vor, 

wenn die von einer Person aus unselbständiger Arbeit erzielten Einkünfte nicht dafür 

verwendet werden, die darauf lastenden Steuern zu entrichten, obwohl diese Person dazu 

wirtschaftlich in der Lage wäre. 

 

4. Für die in Österreich ansässigen und unter Artikel 15 Absatz 1 fallenden Personen leistet 

die Schweizerische Eidgenossenschaft an das Bundesministerium für Finanzen jährlich eine 

Vergütung in Höhe von 12,5% der schweizerischen Steuereinnahmen aus der 

unselbständigen Arbeit. Sollte sich die Relation der Grenzgängerbewegungen zwischen den 

Vertragsstaaten wesentlich ändern, so wird die Frage eines bilateralen Steuerausgleiches 

verhandelt werden. 

 

Artikel IX 
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1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 

möglich ausgetauscht. 

 

2. Dieses Protokoll tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und seine 

Bestimmungen finden vorbehaltlich der Ziffern 3 und 4 ab dem 1. Jänner 2006 Anwendung. 

Bei Personen, für die sich aufgrund dieses Protokolls eine höhere Gesamtsteuerbelastung als 

nach dem bisherigen Stand des Abkommens ergibt, findet dieses Protokoll ab dem 1. Jänner 

2007 Anwendung. Eine allfällige Korrektur erfolgt im Wege der Rückerstattung. 

 

3. Artikel II ist auf Ansässigkeitswechsel anzuwenden, die ab dem 1. Jänner 2004 

stattgefunden haben. 

 

4.  Artikel VI Absatz 1 Buchstabe a) ist anwendbar auf Betrugsdelikte, die am oder nach dem 

1. Jänner des auf das Inkrafttreten dieses Revisionsprotokolls folgenden Jahres begangen 

werden. 

 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Protokoll 

unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

 

 

GESCHEHEN zu Wien am 21. März 2006, in zweifacher Ausfertigung. 

 

 

 

Für die Republik Österreich:                             

      Martin Sajdik m.p. 

                                                                            

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

                 Johann Bucher m.p. 
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2 III   171

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2001 Ausgegeben am 31. August 2001 Teil III

204. Protokoll zur Abänderung des am 30. Jänner 1974 in Wien unterzeichneten Abkommens
zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen
(NR: GP XXI RV 277 AB 326 S. 41. BR: AB 6236 S. 669.)

204.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluss des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

PROTOKOLL

ZUR ABÄNDERUNG DES AM 30. JÄNNER 1974 IN WIEN UNTERZEICHNETEN
ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER

SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ZUR VERMEIDUNG DER
DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN

UND VOM VERMÖGEN

Die Republik Österreich und die Schweizerische Eidgenossenschaft,

VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein Protokoll zur Abänderung des am 30. Jänner 1974 in Wien
unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen 1) in der Fassung des Protokolls 2) vom 18. Jänner 1994 (im Folgenden als „Abkommen“
bezeichnet) abzuschließen,

haben Folgendes vereinbart:

Artikel I

Artikel 10 Absatz 2 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:

„(2) Diese Dividenden dürfen jedoch in dem erstgenannten Vertragsstaat, in dem die die Dividenden
ausschüttende Gesellschaft ihren Sitz oder Geschäftsleitung hat, nach dem Recht dieses Staates besteuert
werden; die Steuer darf aber 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden nicht übersteigen. Diese
Dividenden sind jedoch im erstgenannten Vertragsstaat von der Steuer befreit, wenn der Empfänger eine
Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 20 vom Hundert des
Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt.“

Artikel II

Artikel 11 des Abkommens wird durch folgenden Artikel ersetzt:

„Artikel 11

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige
Person gezahlt werden, dürfen nur in dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus öffentlichen
Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer

1) Kundgemacht in BGBl. Nr.   64/1975
2) Kundgemacht in BGBl. Nr. 161/1995
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Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen Einkünfte, die
nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen gleichgestellt sind.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger der Zinsen
in dem anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat und die Forderung, für
die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7
anzuwenden.

(4) Zinsen gelten auch dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in
einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke
der Betriebstätte eingegangen worden und trägt die Betriebstätte die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus
dem Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt.

(5) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zugrunde-
liegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart
hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann der
übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragsstaates und unter Berücksichtigung der anderen
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.“

Artikel III

1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich
in Wien ausgetauscht.

2. Das Protokoll tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist
anzuwenden:

a) vorbehaltlich des Buchstabens b) auf die an der Quelle erhobenen Steuern von den Dividenden
und Zinsen, die am oder nach dem 1. Jänner des auf das Inkrafttreten des Protokolls folgenden
Kalenderjahres zufließen;

b) auf die an der Quelle erhobenen Steuern von den im letzten Satz von Artikel I erwähnten
Dividenden, die am oder nach dem 1. Jänner 2000 zufließen.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Protokoll unter-
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN ZU Zürich am 20. Juli 2000, in zweifacher Ausfertigung.

Für die Republik Österreich:

Karl-Heinz Grasser

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:

Kaspar Villiger

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 13. August 2001 ausgetauscht; das Protokoll tritt gemäß seinem Art. III Abs. 2 mit
13. September 2001 in Kraft.

Schüssel

Herausgeber: Bundeskanzleramt; Druck und Vertrieb:   DIGITALE  PUBLIKATIONEN  GMBH
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158. Kundmachung: Geltungsbereich des Statuts der Haager Konferenz für Internationales Privat-

recht
159. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens betreffend die an Verfah-

ren vor der Europäischen Kommission und dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte teilnehmenden Personen

160. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Übermittlung
von Anträgen auf Verfahrenshilfe

161. Protokoll zur Abänderung des in Wien unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik
Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen
(NR: GP XVm RV 1680 AB 1839 S. 172. BR: AB 4871 S. 589.)

158. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Statuts der
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht

Nach Mitteilung der Niederländischen Regierung hat Malta am 30. Jänner 1995 seine Annahme-
urkunde zum Statut der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht (BGBl. Nr. 21/1967, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 214/1994) hinterlegt.

Vranitzky

159. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens betreffend die an Verfahren vor der Europäischen Kommission und dem

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte teilnehmenden Personen
Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten ihre Rati-

fikations- bzw. Annahmeurkunden zum Europäischen Übereinkommen betreffend die an Verfahren
vor der Europäischen Kommission und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte teilneh-
menden Personen (BGBl. Nr. 490/1981) hinterlegt:

Datum der Hinterlegung der
Staaten: Ratifikations- oder Annahmeurkunde:

Dänemark 7 März 1984
Finnland 27 Februar 1991
Frankreich 27 Februar 1984
Liechtenstein 26. Jänner 1984
San Marino 22. März 1989
Slowenien 27 Mai 1994
Spanien 23. Juni 1989

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde haben nachstehende Staaten Erklärungen
abgegeben:

Frankreich:
1. Die Regierung der Französischen Republik erklärt, daß sie Art. 4 Abs. l lit. a dahingehend aus-

legt, daß er nicht auf Personen anwendbar ist, denen die Freiheit entzogen ist.
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Zentrale kantonale Behörden:
Kantone Offiz. Anschrift Telefon

Sprachen
*)

Appenzell a Kantonsgericht Appenzell A.Rh., 9043 Trogen 071/942461
Ausserrhoden
Appenzell a Kantonsgericht Appenzell I.Rh., 9050 Appenzell 071/879551
Innerrhoden
Aargau a Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aargau 064/211940
Basel-Landschaft a Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 061/9255111

4410 Liestal
Basel-Stadt a Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel 061/2678181
Bern a/f Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern 031/6337676
Fribourg f/a Tribunal cantonal, 1700 Fribourg 037/253910
Genève f Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 022/3192111
Glarus a Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus 058/611532
Graubünden a Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubün- 081/212121

den, 7001 Chur
Jura f Département de la Justice, 2800 Delémont 066/215111
Luzern a Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern 041/245111
Neuchâtel f Département de Justice, 2001 Neuchâtel 038/223111
Nidwaiden a Kantonsgericht Nidwaiden, 6370 Stans 041/637950
Obwalden a Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Samen 041/669222
St. Gallen a Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen 071/213111
Schaffhausen a Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaff- 053/827422

hausen
Schwyz a Kantonsgericht Schwyz 6430 Schwyz 043/241124
Solothurn a Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn 065/217311
Tessin i Tribunale die appello, 6901 Lugano 091/215111
Thurgau a Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld 054/223121
Uri a Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf 044/42244
Valais f/a Tribunal cantonal, 1950 Sion 027/229393
Vaud f Tribunal cantonal, 1014 Lausanne 021/3131511
Zug a Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug 042/253311
Zürich a Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 01/2579191

8023 Zürich

*) a = Deutsch, f = Französisch, i = Italienisch

Vranitzky

161.
Der Nationalrat hat beschlossen:

!

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

PROTOKOLL

ZUR ABÄNDERUNG DES AM 30. JANUAR 1974 IN WIEN UNTERZEICHNETEN ABKOM-
MENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZERISCHEN EIDGE-
NOSSENSCHAFT ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE

DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN
Die Republik Österreich und die Schweizerische Eidgenossenschaft,
VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in

Wien unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen *) (im folgenden als „Abkommen" bezeichnet) abzuschließen,

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 64/1975
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HABEN folgendes vereinbart:
Artikel I

1. In Artikel 15 Absatz 4 zweiter Satz des Abkommens wird die Wortfolge „l vom Hundert" auf-
gehoben und durch die Wortfolge „3 vom Hundert" ersetzt.

2. In Artikel 19 Absatz l erster Satz des Abkommens wird die Wortfolge „dürfen nur in diesem
Staat besteuert werden" aufgehoben und durch die Wortfolge „dürfen in diesem Staat besteuert wer-
den" ersetzt.

3. Artikel 23 Absatz 2 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgende Bestimmungen
ersetzt:

„2. Ungeachtet des Absatzes l darf Österreich Einkünfte im Sinne des Artikels 19 (ausgenommen
Ruhegehälter), die eine in Österreich ansässige Person aus ihrer in der Schweiz ausgeübten Arbeit aus
öffentlichen Kassen der Schweiz bezieht, besteuern. Bezieht eine in Österreich ansässige Person unter
Artikel 10, 11, 12 und 19 fallende Einkünfte, die nach diesem Abkommen in der Schweiz und in Öster-
reich besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser Person zu erhe-
bende Steuer den Betrag an, der der in der Schweiz gezahlten Steuer entspricht; der anzurechnende
Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf
die aus der Schweiz bezogenen Einkünfte entfällt."

Artikel II
1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie mög-

lich in Wien ausgetauscht.
2. Dieses Protokoll tritt am 1. Tag des dritten Monats, der dem Monat folgt, in dem der Austausch

der Ratifikationsurkunden stattgefunden hat, in Kraft und seine Bestimmungen finden für Veranla-
gungsjahre Anwendung, die am oder nach dem 1. Jänner des Jahres beginnen, das jenem Jahr folgt,
in dem das Protokoll in Kraft getreten ist.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Protokoll unter-
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN ZU Bern am 18. Januar 1994, in zweifacher Ausfertigung.

Für die Republik Österreich:
Dr. Markus Lutterotti

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:
Flavio Cotti

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifika-
tionsurkunde wurde am 1. Februar 1995 ausgetauscht; das Protokoll tritt gemäß seinem Art. II Abs. 2
mit 1. Mai 1995 in Kraft.

Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1975 Ausgegeben am 31. Jänner 1975 24. Stück

63. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Nachlaß- und Erb-
schaftsteuern
(NR: GP XII RV 1093 AB 1140 S. 110. BR: AB 1146 S. 333.)

64. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen
(NR: GP XIII RV 1094 AB 1141 S. 110. BR: AB 1147 S. 333.)

65. Vereinbarung zwischen Österreich und der Schweiz über die Durchführung der Entlastung
bei Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren

63.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N

zwischen der Republik Österreich und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-

biete der Nachlaß- und Erbschaftsteuern

Die Republik Österreich
und

die Schweizerische Eidgenossenschaft

von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Nachlaß- und Erbschaftsteuern abzu-
schließen,

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

Dieses Abkommen gilt für Nachlässe von Erb-
lassern, die im Zeitpunkt ihres Todes einen
Wohnsitz in einem Vertragstaat oder in beiden
Vertragstaaten hatten.

Artikel 2

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf
die Art der Erhebung, für Nachlaß- und Erb-
schaftsteuern, die für Rechnung eines der beiden
Vertragstaaten, der Länder, Kantone, Bezirke,
Kreise, Gemeinden oder Gemeindeverbände (auch
in Form von Zuschlägen) erhoben werden.

(2) Als Nachlaß- und Erbschaftsteuern gelten
alle Steuern, die von Todes wegen als Nachlaß-

Steuern, Erbanfallsteuern, Abgaben vom Ver-
mögensübergang oder Steuern von Schenkungen
auf den Todesfall erhoben werden.

(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für
die das Abkommen gilt, gehören insbesondere

a) in Österreich:
die Erbschaft- und Schenkungsteuer, soweit
ihr die Erwerbe von Todes wegen unter-
liegen;

b) in der Schweiz:
die von den Kantonen, Bezirken, Kreisen
und Gemeinden erhobenen Nachlaß- und
Erbanfallsteuern.

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Nach-
laß- und Erbschaftsteuern, die künftig neben den
zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle
erhoben werden.

Artikel 3

(1) Ob ein Erblasser im Zeitpunkt seines Todes
einen Wohnsitz in einem Vertragstaat hatte, be-
stimmt sich bei Anwendung dieses Abkommens
nach dem Recht dieses Staates.

(2) Hatte nach Absatz 1 ein Erblasser in beiden
Vertragstaaten einen Wohnsitz, so gilt folgendes:

a) Der Wohnsitz des Erblassers gilt ab in dem
Vertragstaat gelegen, in dem er über eine
ständige Wohnstätte verfügte. Verfügte er
in beiden Vertragstaaten über eine ständige
Wohnstätte, so gilt sein Wohnsitz als in
dem Vertragstaat gelegen, zu dem er die
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zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen vom 30. Januar 1974 nicht
bereits außer Kraft getreten ist. Seine nach
Satz 1 aufgehobenen Bestimmungen finden aber
auf Nachlässe von Personen Anwendung, die vor
dem 1. Januar 1975 verstorben sind.

Artikel 15
(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation.

Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie
möglich in Bern ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft und seine
Bestimmungen finden auf Nachlässe von Personen
Anwendung, die nach dem 31. Dezember 1974
sterben.

Artikel 14
Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es

nicht von einem der Vertragstaaten gekündigt

wird. Jeder Vertragstaat kann das Abkommen
auf diplomatischem Weg schriftlich unter Ein-
haltung einer Frist von mindestens sechs Mona-
ten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. In
diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr auf
Nachlässe von Personen Anwendung, die nach
Ablauf des Kalenderjahres verstorben sind, zu
dessen Ende das Abkommen gekündigt worden
ist.

Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig
Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeich-
net und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Wien, am 30. Januar 1974,
in zweifacher Urschrift.

Für die Republik Österreich:

Dr. Alfred Twaroch

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:
Dr. O. Rossetti

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Vizekanzler gegengezeichnete Ratifika-
tionsurkunde wurde am 4. Dezember 1974 ausgetauscht; das Abkommen ist gemäß seinem Art. 13
Abs. 2 am selben Tag in Kraft getreten.

Kreisky

64.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Steuern von Einkommen und vom

Vermögen

Die Republik Österreich und die Schweizerische
Eidgenossenschaft,

von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen abzuschließen,

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1
Dieses Abkommen gilt für Personen, die in

einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten
ansässig sind.

Artikel 2

1. Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf
die Art der Erhebung, für Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen, die für Rechnung
eines der beiden Vertragstaaten, der Länder,
Kantone, Bezirke, Kreise, Gemeinden oder Ge-
meindeverbände (auch in Form von Zuschlägen)
erhoben werden.

2. Als Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen gelten alle (ordentlichen und außer-
ordentlichen) Steuern, die vom Gesamteinkom-
men, vom Gesamtvermögen oder von Teilen
des Einkommens oder des Vermögens erhoben
werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn
aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweg-
lichen Vermögens sowie der Steuern vom Ver-
mögenszuwachs. Das Abkommen gilt nicht für
an der Quelle erhobene Steuern von Lotterie-
gewinnen.
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3. Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für
die das Abkommen gilt, gehören insbesondere

1. in Österreich:
a) die Einkommensteuer,
b) die Körperschaftsteuer,
c) die Aufsichtsratsabgabe,
d) die Vermögensteuer,
e) die Abgabe von Vermögen, die der Erb-

schaftssteuer entzogen sind,
f) die Gewerbesteuer einschließlich der

Lohnsummensteuer,
g) die Grundsteuer,
h) die Abgabe von land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben,
i) die Beiträge von land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben zum Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen,

j) die Abgabe vom Bodenwert, bei unbe-
bauten Grundstücken
(im folgenden als „österreichische Steuer"
bezeichnet);

2. in der Schweiz:
die von Bund, Kantonen, Bezirken, Kreisen,
Gemeinden und Gemeindeverbänden er-
hobenen Steuern

a) vom Einkommen (Gesamteinkommen,
Erwerbseinkommen, Vermögensertrag,
Geschäftsertrag, Kapitalgewinn usw.) und

b) vom Vermögen (Gesamtvermögen, be-
wegliches und unbewegliches Vermögen,
Geschäftsvermögen, Kapital und Reser-
ven usw.)
(im folgenden ab „schweizerische Steuer"
bezeichnet).

4. Das Abkommen gilt auch für alle Steuern
gleicher oder ähnlicher Art, die nach der Unter-
zeichnung neben den zur Zeit bestehenden Steu-
ern oder an deren Stelle erhoben werden.

5. Die Bestimmungen des Abkommens über die
Besteuerung der Unternehmensgewinne gelten
entsprechend für die nicht nach dem Gewinn oder
dem Vermögen erhobene Gewerbesteuer.

Artikel 3

1. Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zu-
sammenhang nichts anderes erfordert:

a) umfaßt der Ausdruck „Person" natürliche
Personen, Gesellschaften und alle anderen
Personenvereinigungen ;

b) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft" juri-
stische Personen oder Rechtsträger, die für
die Besteuerung wie juristische Personen
behandelt werden;

c) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen
eines Vertragstaates" und „Unternehmen
des anderen Vertragstaates", je nachdem,

ein Unternehmen, das von einer in einem
Vertragstaat ansässigen Person betrieben
wird, oder ein Unternehmen, das von einer
in dem anderen Vertragstaat ansässigen
Person betrieben wird;

d) bedeutet der Ausdruck „zuständige Be-
hörde":
aa) in Österreich:

der Bundesminister für Finanzen;
bb) in der Schweiz:

der Direktor der Eidgenössischen
Steuerverwaltung oder sein bevoll-
mächtigter Vertreter;

e) bedeutet der Ausdruck „Staatsangehörige":

aa) alle natürlichen Personen, die die
Staatsangehörigkeit eines Vertragstaa-
tes besitzen;

bb) alle juristischen Personen, Personen-
gesellschaften und anderen Personen-
vereinigungen, die nach dem in einem
Vertragstaat geltenden Recht errichtet
worden sind.

2. Bei Anwendung des Abkommens durch
einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang
nichts anderes erfordert, jeder nicht anders defi-
nierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem
Recht dieses Staates über die Steuern zukommt,
welche Gegenstand des Abkommens sind.

Artikel 4

1. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „eine in einem Vertragstaat ansässige
Person" eine Person, die nach dem in diesem
Staat geltenden Recht dort unbeschränkt steuer-
pflichtig ist.

2. Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in
beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes:

a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat
ansässig, in dem sie über eine ständige
Wohnstätte verfügt. Verfügt sie in beiden
Vertragstaaten über eine ständige Wohn-
stätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat
ansässig, zu dem sie die engeren persön-
lichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat
(Mittelpunkt der Lebensinteressen).

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem
Vertragstaat die Person den Mittelpunkt
der Lebensinteressen hat, oder verfügt sie
in keinem der Vertragstaaten über eine
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem
Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in beiden Vertragstaaten öder in
keinem der Vertragstaaten, so gilt sie als
in dem Vertragstaat ansässig, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzt.
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d) Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit
beider Vertragstaaten oder keines Vertrag-
staates, so verständigen sich die zuständigen
Behörden der Vertragstaaten gemäß Arti-
kel 25.

3. Gilt eine natürliche Person nur für einen
Teil des Jahres als im Sinne dieses Artikels in
einem Vertragstaat ansässig, für den Rest des
gleichen Jahres aber als in dem anderen Vertrag-
staat ansässig (Wohnsitzwechsel), endet die Steuer-
pflicht, soweit sie an die Ansässigkeit anknüpft,
in dem ersten Staate mit dem Ende des Kalender-
monats, in dem der Wohnsitzwechsel vollzogen
ist. Die Steuerpflicht beginnt, soweit sie an die
Ansässigkeit anknüpft, im anderen Staat mit dem
Beginn des auf den Wohnsitzwechsel folgenden
Kalendermonats.

4. Nicht als „in einem Vertragstaat ansässig"
gilt eine natürliche Person, die in dem Vertrag-
staat, in dem sie nach den vorstehenden Bestim-
mungen ansässig wäre, nicht mit allen nach dem
Steuerrecht dieses Staates allgemein steuerpflich-
tigen Einkünften aus dem anderen Vertragstaat
den allgemein erhobenen Steuern unterliegt.

5. Ist nach Absatz 1 eine Gesellschaft in beiden
Vertragstaaten ansässig, so gilt sie als in dem
Vertragstaat ansässig, in dem sich der Mittel-
punkt ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befin-
det. Die Tatsache allein, daß eine Person an einer
Gesellschaft beteiligt ist oder daß sie bei einer
Gesellschaft, die einem Konzern angehört, die
konzernleitenden Entscheidungen trifft, begrün-
det für diese Gesellschaft keinen Mittelpunkt der
tatsächlichen Geschäftsleitung an dem Ort, an
dem diese Entscheidungen getroffen werden oder
diese Person ansässig ist.

Artikel 5

1. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „Betriebstätte" eine feste Geschäfts-
einrichtung, in der die Tätigkeit des Unterneh-
mens ganz oder teilweise ausgeübt wird.

2. Der Ausdruck „Betriebstätte" umfaßt ins-
besondere:

a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine

andere Stätte der Ausbeutung von Boden-
schätzen,

g) eine Bauausführung oder Montage, deren
Dauer zwölf Monate überschreitet.

3. Als Betriebstätten gelten nicht:
a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lage-

rung, Ausstellung oder Auslieferung von
Gütern oder Waren des Unternehmens
benutzt werden;

b) Bestände von Gütern oder Waren des
Unternehmens, die ausschließlich zur Lage-
rung, Ausstellung oder Auslieferung unter-
halten werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des
Unternehmens, die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten werden, durch ein ande-
res Unternehmen bearbeitet oder verarbei-
tet zu werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen Güter oder Waren
einzukaufen oder Informationen zu be-
schaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen zu werben, Informa-
tionen zu erteilen, wissenschaftliche For-
schung zu betreiben oder ähnliche Tätig-
keiten auszuüben, die vorbereitender Art
sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen.

4. Ist eine Person — mit Ausnahme eines
unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5
— in einem Vertragstaat für ein Unternehmen
des anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in
dem erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte
als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht be-
sitzt, im Namen des Unternehmens Vertrage
abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat
gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre
Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder
Waren für das Unternehmen beschränkt.

5. Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird
nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine
Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil
es dort seine Tätigkeit durch einen Makler,
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen
Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rah-
men ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit han-
deln.

6. Allein dadurch, daß eine in einem Vertrag-
staat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft be-
herrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht
wird, die in dem anderen Vertragstaat ansässig
ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte
oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt,
wird eine der beiden Gesellschaften nicht zur
Betriebstätte der anderen.

Artikel 6

1. Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen
dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in
dem dieses Vermögen liegt.

2. Der Ausdruck „unbewegliches: Vermögen"
bestimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates,
in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck um-
faßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweg-
lichen Vermögen, das lebende und tote Inventar
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land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die
Rechte, auf die die Vorschriften des Privatrechts
über Grundstücke Anwendung finden, die
Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen so-
wie die Rechte auf veränderliche oder feste Ver-
gütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf
Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen
und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luft-
fahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Ver-
mögen.

5. Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittel-
baren Nutzung, der Vermietung oder Verpach-
tung sowie jeder anderen Art der Nutzung un-
beweglichen Vermögens.

4. Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Ein-
künfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unter-
nehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem
Vermögen, das der Ausübung eines freien Be-
rufes dient,

Artikel 7

1. Gewinne eines Unternehmens eines Ver-
tragstaates dürfen nur in diesem Staat besteuert
werden, es sei denn, daß das Unternehmen seine
Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine
dort gelegene Betriebstatte ausübt. Übt das
Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus,
so dürfen die Gewinne des Unternehmens in dem
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur inso-
weit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet wer-
den können.

2. Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates
seine Tätigkeit in dem anderes Vertragstaat
durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so
sind in jedem Vertragstaat dieser Betriebstätte die
Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen kön-
nen, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit
unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als
selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und
im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Be-
triebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen
wäre,

3. Bei der Ermittlung der Gewinne einer Be-
triebstätte werden die für diese Betriebstätte
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der
Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwal-
tungskosten, sum Abzug zugelassen, gleichgültig,
ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt,
oder anderswo entstanden sind.

4. Soweit es in einem Vertragstaat üblich ist,
die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne
durch Aufteilung- der Gesamtgewinne des Unter-
nehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln,
schließt Absatz 2 nicht aus, daß dieser Vertrag-
staat die zu besteuernden Gewinne nach der üb-
lichen Aufteilung ermittelt; die Art der ange-
wendeten Gewinnaufteilung muß jedoch so sein,
daß das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses
Artikels übereinstimmt.

5. Übt ein Versicherungsunternehmen eines
Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen
Vertragstaat durch eine dort gelegene Betrieb-
stätte aus, so sind die dieser Betriebstätte zu-
zurechnenden Gewinne dadurch zu ermitteln,
daß der Gesamtgewinn des Unternehmens im
Verhältnis der Rohprämieneinnahmen dieser Be-
triebstätte zu den gesamten Rohprämieneinnah-
men des Unternehmens aufgeteilt wird.

6. Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern
oder Waren für das Unternehmen wird einer
Betriebstitte kein Gewinn zugerechnet.

7. Bei Anwendung der vorstehenden Absätze
sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Ge-
winne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln,
es sei denn, daß ausreichende Gründe dafür be-
stehen, anders zu verfahren.

3. Dieser Artikel gilt auch für Einkünfte aus
der Beteiligung an einer Personengesellschaft oder
aus einer Beteiligung als stiller Gesellschafter nach
österreichischem Recht. Er erstreckt sich auch auf
Vergütungen, die ein Gesellschafter einer Per-
sonengesellschaft von der Gesellschaft für seine
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft, für die
Gewährung von Darlehen oder für die Über-
lassung von Wirtschaftsgütern bezieht, wenn
diese Vergütungen nach dem Steuerrecht des
Vertragstaates, in dem die Betriebstätte gelegen
ist, den Einkünften des Gesellschaften ans dieser
Betriebstätte zugerechnet werden.

9. Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in
anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt
werden, so werden die Bestimmungen jener Ar-
tikel durch die Bestimmungen dieses Artikels
nicht berührt.

Artikel 8
1. Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen

oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr
dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäfts-
leitung des Unternehmens befindet.

2. Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die
der Binnenschiffahrt dienen, dürfen nur in dem
Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unter-
nehmens befindet.

3. Befindet sich der Ort der tatsächlichen Ge-
schäftsleitung eines Unternehmens der See- oder
Binnenschiffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt
er als in dem Vertragstaat gelegen, in dem der
Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein
Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertrag-
staat, in dem die Person, die das Schiff betreibt,
ansässig ist.

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
auch,

a) wenn der Betrieb der Schiff- oder Luftfahrt
mit gecharterten oder gemieteten Fahr-
zeugen durchgeführt wird,
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b) für Agenturen, soweit deren Tätigkeit un-
mittelbar mit dem Betrieb der Schiff- oder
Luftfahrt oder dem Zubringerdienst zu-
sammenhängt, und

c) für Beteiligungen von Unternehmen der
Schiff- oder Luftfahrt an einem Pool, einer
gemeinsamen Betriebsorganisation oder
einer internationalen Betriebskörperschaft.

Artikel 9

Wenn
a) ein Unternehmen eines Vertragstaates un-

mittelbar oder mittelbar an der Geschäfts-
leitung, der Kontrolle oder am Kapital
eines Unternehmens des anderen Vertrag-
staates beteiligt ist, oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittel-
bar an der Geschäftsleitung der Kontrolle
oder am Kapital eines Unternehmens eines
Vertragstaates und eines Unternehmens des
anderen Vertragstaates beteiligt sind,

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unter-
nehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder
finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart
oder auferlegt werden, die von denen abweichen,
die unabhängige Unternehmen miteinander ver-
einbaren würden, so dürfen die Gewinne, die
eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen
erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber
nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unter-
nehmens zugerechnet und entsprechend besteuert
werden.

Artikel 10

1. Dividenden, die eine Gesellschaft mit Sitz
oder Geschäftsleitung in einem Vertragstaat an
eine in dem anderen Vertragstaat ansässige Person
zahlt, dürfen in dem anderen Staat besteuert
werden.

2. Diese Dividenden dürfen jedoch in dem
erstgenannten Vertragstaat, in dem die die Divi-
denden zahlende Gesellschaft ihren Sitz oder
Geschäftsleitung hat, nach dem Recht dieses
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber
5 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividen-
den nicht übersteigen.

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien,
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten — ausgenom-
men Forderungen — mit Gewinnbeteiligung so-
wie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates,
in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist,
den Einkünften aus Aktien gleichgestellt sind.

4. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragstaat ansässige Emp-
fänger der Dividenden in dem anderen Vertrag-
staat, in dem die die Dividenden zahlende Gesell-

schaft ansässig ist, eine Betriebstätte hat und die
Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt wer-
den, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

5. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige
Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem
anderen Vertragstaat, so darf dieser andere Staat,
sofern die Gesellschaft nicht ihren Sitz in diesem
anderen Staat hat, weder die Dividenden be-
steuern, die die Gesellschaft an nicht in diesem
anderen Staat ansässige Personen zahlt, noch Ge-
winne der Gesellschaft einer Steuer für nichtaus-
geschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die
gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütte-
ten Gewinne ganz oder teilweise aus in dem ande-
ren Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften
bestehen.

Artikel 11

1. Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen
und an eine in dem anderen Vertragstaat an-
sässige Person gezahlt werden, dürfen in dem
anderen Staat besteuert werden.

2. Diese Zinsen dürfen jedoch in dem Vertrag-
staat, aus dem sie stammen, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf
aber 5 vom Hundert des Betrages der Zinsen
nicht übersteigen.

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffentlichen
Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit
einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und
aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates,
aus dem sie stammen, den Einkünften aus Dar-
lehen gleichgestellt sind.

4. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragstaat ansässige Emp-
fänger der Zinsen in dem anderen Vertragstaat,
aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte
hat und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört.
In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

5. Zinsen gelten dann als aus einem Vertrag-
staat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder
eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber
der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf,
ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder
nicht, in einem Vertragstaat eine Betriebstätte
und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt
werden, für Zwecke der Betriebstätte eingegan-
gen worden und trägt die Betriebstätte die Zin-
sen, so gelten die Zinsen als aus dem Vertrag-
staat stammend, in dem die Betriebstätte liegt.

6. Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem Drit-
ten besondere Beziehungen und übersteigen des-
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halb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zu-
grundeliegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf
diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem Recht
jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung
der anderen Bestimmungen dieses Abkommens
besteuert werden.

Artikel 12

1. Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat
stammen und an eine in dem anderen Vertrag-
staat ansässige Person gezahlt werden, dürfen
in dem anderen Staat besteuert werden.

2. Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch in dem
Vertragstaat, aus dem sie stammen, nach dem
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer
darf aber 5 vom Hundert des Bruttobetrages
der Lizenzgebühren nicht übersteigen.

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen jeder
Art, die für die Benutzung oder für das Recht
auf Benutzung von Urheberrechten an literari-
schen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Wer-
ken, einschließlich kinematographischer Filme
und Bild- oder Tonaufzeichnungen, von Patenten,
Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, ge-
heimen Formeln oder Verfahren oder für die
Benutzung oder das Recht auf Benutzung ge-
werblicher, kaufmännischer oder wissenschaft-
licher Ausrüstungen oder für die Mitteilung ge-
werblicher, kaufmännischer oder wissenschaft-
licher Erfahrungen gezahlt werden.

4. Lizenzgebühren gelten dann als aus einem
Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner die-
ser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften
oder eine in diesem Staat ansässige Person ist.
Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne
Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragstaat
eine Betriebstätte und ist der Vertrag, auf Grund
dessen die Lizenzgebühren zu zahlen sind, für
Zwecke der Betriebstätte geschlossen und trägt
die Betriebstätte selbst die Lizenzgebühren, so
gelten die Lizenzgebühren ab aus dem Vertrag-
staat stammend, in dem die Betriebstätte liegt.

5. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragstaat ansässige Emp-
fänger der Lizenzgebühren in dem anderen Ver-
tragstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen,
eine Betriebstätte hat und die Rechte oder Ver-
mögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehö-
ren. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

6. Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem Drit-
ten besondere Beziehungen und übersteigen des-

halb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an
der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf
diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem Recht
jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung
der anderen Bestimmungen dieses Abkommens
besteuert werden.

Artikel 13

1. Gewinne aus der Veräußerung unbeweg-
lichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 Ab-
satz 2 dürfen in dem Vertragstaat besteuert wer-
den, in dem dieses Vermögen liegt.

2. Gewinne aus der Veräußerung beweglichen
Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betrieb-
stätte darstellt, die ein Unternehmen eines Ver-
tragstaates in dem anderer Vertragstaat hat, oder
das zu einer festen Einrichtung gehört, über die
eine in einem Veitragstaat ansässige Person für
die Ausübung eines freien Berufes in dem ande-
ren Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger
Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen
Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem
übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen
Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem ande-
ren Staat besteuert werden. Jedoch dürfen Ge-
winne aus der Veräußerung des in Artikel 22
Absatz 3 genannten beweglichen Vermögens nur
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem
dieses bewegliche Vermögen nach dem angeführ-
ten Artikel besteuert werden darf.

3. Gewinne aus der Veräußerung des in den
Absätzen 1 und 2 nicht genannten Vermögens
dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert wer-
den, in dem der Veräußerer ansässig ist.

4. Ungeachtet des Absatzes 3 dürfen Gewinne
aus der vollen oder teilweisen Veräußerung einer
wesentlichen Beteiligung an einer Gesellschaft in
dem Vertragstaat besteuert werden, in dem die
Gesellschaft ansässig ist, sofern der in dem ande-
ren Vertragstaat ansässige Veräußerer eine natür-
liche Person ist,

a) die im Laufe der fünf Jahre vor der Ver-
äußerung im Sinne des Artikels 4 im erst-
genannten Vertragstaat ansässig war und

b) die in dem anderen Staat für den Ver-
äußerungsgewinn keiner Steuer unterliegt.

Eine wesentliche Beteiligung ist gegeben, wenn
der Veräußerer unmittelbar oder mittelbar zu
mehr als einem Viertel am Kapital der Gesell-
schaft beteiligt war,

Artikel 14

1. Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat
ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus
sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art
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bezieht, dürfen nur in diesen Staat besteuert
werden, es sei denn, daß die Person für die Aus-
übung ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertrag-
staat regelmäßig über eine feste Einrichtung ver-
fügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrich-
tung, so dürfen die Einkünfte in dem anderen
Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als
sie dieser festes Einrichtung zugerechnet werden
können.

2. Der Ausdruck „freier Beruf" umfaßt ins-
besondere die selbständig ausgeübte wissenschaft-
liche, literarische, künstlerische, erzieherische oder
unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige
Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Architekten, Zahnärzte, Wirtschaftstreuhänder,
Bücherrevisoren und Steuerberater.

Artikel 15

1. Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19
dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütun-
gen, die eine in einem Vertragstaat ansässige
Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur
in diesem Staat besteuert werden, es sei denn,
daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat
ausgeübt wird. Wird die Arbeit dort ausgeübt,
so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen in
dem anderen Staat besteuert werden.

2. Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütun-
gen, die eine in einem Vertragstaat ansässige
Person für eine in dem anderen Vertragstaat
ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur in
dem erstgenannten Staat besteuert werden,
wenn

a) der Empfänger sich in dem anderen Staat
insgesamt nicht länger als 183 Tage wäh-
rend des betreffenden Steuerjahres aufhält,

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber
oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden,
der nicht in dem anderen Staat ansässig ist,
und

c) die Vergütungen nicht von einer Betrieb-
stätte oder einer festen Einrichtung getra-
gen werden, die der Arbeitgeber in dem
anderen Staat hat.

3. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen
dieses Artikels dürfen Vergütungen für unselb-
ständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes
oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr
oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschiff-
fahrt dient, ausgeübt wird, in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem sich der Ort der tat-
sächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens
befindet.

4. Wer als Grenzgänger in einem Vertragstaat
in der Nähe der Grenze ansässig ist und in dem
anderen Vertragstaat in der Nähe der Grenze

seinen Arbeitsort hat und sich üblicherweise aa
jedem Arbeitstag dorthin begibt, darf mit seinen
Einkünften aus unselbständiger Arbeit in dem
Staat besteuert werden, in dem er ansässig ist.
Der Staat des Arbeitsortes ist jedoch berechtigt,
von den erwähnten Einkünften eine Steuer von
höchstens 1 vom Hundert im Abzugswege an
der Quelle zu erheben. Soweit eine solche Steuer
erhoben wird, wird sie der Staat, in dem der
Grenzgänger ansässig ist, auf seine Steuer an-
rechnen, die auf diese Einkünfte entfällt.

Artikel 16

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütun-
gen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem
Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft
als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungs-
rates einer Gesellschaft bezieht, die in dem ande-
ren Vertragstaat ihren Sitz oder ihre Geschäfts-
leitung hat, dürfen in dem anderes Staat be-
steuert werden.

Artikel 17

1. Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen
Einkünfte, die berufsmäßige Künstler, wie Büh-
nen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler
und Musiker sowie Sportler und Artisten für
ihre in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübte
Tätigkeit beziehen, in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben. Das
gilt auch für die Einkünfte, die einer anderen
Person für die Tätigkeit oder Überlassung des
Künstlers, Sportlers oder Artisten zufließen.

2. Absatz 1 gilt nicht für Einkünfte aus Tätig-
keiten berufsmäßiger Künstler, die unmittelbar
oder mittelbar überwiegend durch Zuwendungen
aus öffentlichen Mitteln gefördert werden.

Artikel 18

Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 1 dürfen
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die
einer in einem Vertragstaat ansässigen Person
für frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden,
nur in diesem Staat besteuert werden.

Artikel 19

1. Vergütungen, einschließlich der Ruhegehäl-
ter, die ein Vertragstaat für ihm erbrachte, gegen-
wärtige oder frühere Dienstleistungen oder Ar-
beitsleistungen auszahlt, dürfen nur in diesem
Staat besteuert werden. Dies gilt auch dann, wenn
solche Vergütungen von einem Land, von einem
Kanton, von einer Gemeinde, einem Gemeinde-
verband oder einer anderen juristischen Person
des öffentlichen Rechts eines der beiden Staaten
gewährt werden.
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2. Ob eine juristische Person eine solche des
öffentlichen Rechts sei, wird nach den Gesetzen
des Staates entschieden, in dem sie errichtet ist.

Artikel 20

Zahlungen, die ein Student, Praktikant, Volon-
tär oder Lehrling, der in einem Vertragstaat
ansässig ist oder vorher dort ansässig war und
der sich in dem anderen Vertragstaat ausschließ-
lich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält,
für seinen Unterhalt, sein Studium oder Seine
Ausbildung erhält, werden in dem anderen Staat
nicht besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus
Quellen außerhalb des anderen Staates zufließen.

Artikel 21

Die in den vorstehenden Artikeln nicht aus-
drücklich erwähnten Einkünfte einer in einem
Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in
diesem Saat besteuert werden.

Artikel 22

1. Unbewegliches Vermögen im Sinne des Ar-
tikels 6 Absatz 2 darf in dem Vertragstaat be-
steuert werden, in dem dieses Vermögen liegt.

2. Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermö-
gen einer Betriebstätte eines Unternehmens dar-
stellt, oder das zu einer der Ausübung eines
freien Berufes dienenden festen Einrichtung ge-
hört, darf in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich die Betriebstätte oder die feste Ein-
richtung befindet. Dies gilt auch für die in Arti-
kel 7 Absatz 8 erwähnten Beteiligungen.

3. Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internatio-
nalen Verkehr und Schiffe, die der Binnenschiff-
fahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das
dem Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge
dient, dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.

4. Alle anderen Vermögensteile einer in einem
Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in
diesem Staat besteuert werden.

5. Übt ein Versicherungsunternehmen eines
Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen
Vertragstaat durch eine dort gelegene Betrieb-
stätte aus, so ist das dieser Betriebstätte zuzu-
rechnende Vermögen dadurch zu ermitteln, daß
das Gesamtvermögen des Unternehmens im Ver-
hältnis der Rohprämieneinnahmen dieser Betrieb-
stätte zu den gesamten Rohprämieneinnahmen
des Unternehmens aufgeteilt wird.

6. Jeder der beiden Vertragstaaten behält sich
das Recht vor, bewegliches Vermögen, an dem
eine Nutznießung bestellt ist, nach seiner eigenen

Gesetzgebung zu besteuern. Sollte sich daraus
eine Doppelbesteuerung ergeben, so werden die
zuständigen Behörden der beiden Vertragstaaten
gemäß Artikel 25 vorgehen.

Artikel 23

1. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige
Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und
dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen
nach diesem Abkommen in dem anderen Ver-
tragstaat besteuert werden, so nimmt der erst-
genannte Staat, vorbehaltlich der nachfolgenden
Absätze, diese Einkünfte oder dieses Vermögen
von der Besteuerung aus; dieser Staat darf aber
bei der Festsetzung der Steuer für das übrige
Einkommen oder das übrige Vermögen dieser
Person den Steuersatz anwenden, der anzu-
wenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte
oder das betreffende Vermögen nicht von der
Besteuerung ausgenommen wären.

2. Bezieht eine in Österreich, ansässige Person
Einkünfte, die nach den Artikeln 10, 11 und 12
in der Schweiz besteuert werden dürfen, so rech-
net Österreich auf die vom Einkommen dieser
Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der
der in der Schweiz gezahlten Steuer entspricht;
der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil
der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht
übersteigen, der auf die aus der Schweiz bezoge-
nen Einkünfte entfällt.

3. Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person
Einkünfte, die nach den Artikeln 10, 11 und 12
in Österreich besteuert werden dürfen, so ge-
währt die Schweiz dieser Person auf Antrag eine
Entlastung. Die Entlastung besteht

a) in der Anrechnung der nach den Artikeln
10, 11 und 12 in Österreich erhobenen
Steuer auf die vom Einkommen dieser Per-
son geschuldete schweizerische Steuer, wo-
bei der anzurechnende Betrag jedoch den
Teil der vor der Anrechnung ermittelten
schweizerischen Steuer nicht übersteigen
darf, der auf die Einkünfte, die in Öster-
reich besteuert werden, entfallt, oder

b) in einer pauschalen Ermäßigung der schwei-
zerischen Steuer, oder

c) in einer teilweisen Befreiung der betref-
fenden Einkünfte von der schweizerischen
Steuer, mindestens aber im Abzug der in
Österreich erhobenen Steuer vom Brutto-
betrag der aus Österreich bezogenen Ein-
künfte.

Die Schweiz wird gemäß den Vorschriften über
die Durchführung von zwischenstaatlichen Ab-
kommen des Bundes zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung die Art der Entlastung bestimmen
und das Verfahren ordnen.
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Artikel 24

1. Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates
dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer
Besteuerung noch einer damit zusammenhängen-
den Verpflichtung unterworfen werden, die an-
ders oder belastender sind ab die Besteuerung
und die damit zusammenhängenden Verpflich-
tungen, denen die Staatsangehörigen des anderen
Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen
sind oder unterworfen werden können.

2. Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein
Unternehmen eines Vertragstaates m dem ande-
ren Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat
nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von
Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche
Tätigkeit ausüben.

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als
verpflichte sie einen Vertragstaat, den in dem
anderen Vertragstaat ansässigen Personen Steuer-
freibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen
auf Grund des Personenstandes- oder der Fami-
lienlasten zu gewähren, die er den in seinem
Gebiet ansässigen Personen gewährt.

3. Die Unternehmen eines Vertragstaates, deren
Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar oder
mittelbar, einer in dem anderen Vertragstaat an-
sässigen Person oder mehreren solchen Personen
gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in
dem erstgenannten Vertragstaat weder einer Be-
steuerung noch einer damit zusammenhängenden
Verpflichtung unterworfen werden, die anders
oder belastender sind als die Besteuerung und die
damit zusammenhängenden Verpflichtungen, de-
nen andere ähnliche Unternehmen des erstge-
nannten Staates unterworfen sind oder unter-
worfen werden können.

4. In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck
„Besteuerung" Steuern jeder Art und Bezeich-
nung.

Artikel 25

1. Ist eine in einem Vertragstaat ansässige
Person der Auffassung, daß die Maßnahmen eines
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie
zu einer Besteuerung geführt haben oder fuhren
werden, die diesem Abkommen nicht entspricht,
so kann sie unbeschadet der nach innerstaatlichem
Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel
ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertrag-
staates unterbreiten, in dem sie ansässig ist

2. Hält diese zuständige Behörde die Einwen-
dung für begründet und ist sie selbst nicht in
der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizu-
führen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch
Verständigung mit der zuständigen Behörde des

anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem
Abkommen nicht entsprechende Besteuerung ver-
mieden wird.

3. Die zuständigen Behörden der Vertrag-
staaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten
oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwen-
dung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem
Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch
gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppel-
besteuerung im Fällen, die in dem Abkommen
nicht behandelt sind, vermieden werden kann.

4. Die zuständigen Behörden der Vertrag-
staaten können zur Herbeiführung einer Eini-
gung im Sinne der vorstehenden Absätze un-
mittelbar miteinander verkehren. Erscheint ein
mündlicher Meinungsaustausch für die Herbei-
führung der Einigung zweckmäßig, so kann ein
solcher Meinungsaustausch in einer Kommission
durchgeführt werden, die aus Vertretern der zu-
ständigen Behörden der Vertragstaaten besteht.

Artikel 26

1. Die zuständigen Behörden der Vertrag-
staaten können auf Verlangen diejenigen (gemäß
den Steuergesetzgebungen der beiden Staaten im
Rahmen der normalen Verwaltungspraxis erhält-
lichen) Auskünfte austauschen, die notwendig
sind für eine richtige Durchführung dieses Ab-
kommens. Jede auf diese Weise ausgetauschte
Auskunft soll geheimgehalten und niemandem
zugänglich gemacht werden, der sich nicht mit der
Veranlagung, der Erhebung, der Rechtsprechung
oder der Strafverfolgung hinsichtlich der unter
dieses Abkommen fallenden Steuern befaßt. Aus-
künfte, die irgendein Handels- oder Bank-, ge-
werbliches oder Berufsgeheimnis oder ein Ge-
schäftsverfahren offenbaren würden, dürfen nicht
ausgetauscht werden.

2. Die Bestimmungen dieses Artikels dürfen auf
keinen Fall dahin ausgelegt werden, daß sie einem
der Vertragstaaten die Verpflichtung auferlegen,
Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von
seinen eigenen Vorschriften oder von seiner
Verwaltungspraxis abweichen oder die seiner
Souveränität, seiner Sicherheit, seinen allgemeinen
Interessen oder dem Ordre public widersprechen,
oder Angaben zu vermitteln, die nicht auf Grund
seiner eigenen und auf Grund der Gesetzgebung
des ersuchenden Staates beschafft werden können.

Artikel 27

1. Dieses Abkommen berührt nicht die steuer-
lichen Vorrechte, die den Angehörigen einer
diplomatischen oder konsularischem Vertretung
oder ihnen nahestehenden Personen, nach den
allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf
Grund besonderer Vereinbarungen gewährt wer-
den.
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2. Soweit Einkünfte oder Vermögenswerte
wegen der einer Person nach den allgemeinen
Regeln des Völkerrechts oder auf Grund beson-
derer zwischenstaatlicher Verträge zustehenden
diplomatischen oder konsularischen Vorrechte im
Empfangsstaat nicht besteuert werden, steht das
Besteuerungsrecht dem Entsendestaat zu.

3. Bei Anwendung des Abkommens gelten die
Angehörigen einer diplomatischen oder konsula-
rischen Vertretung, die ein Vertragstaat in dem
anderen Vertragstaat oder in einem dritten Staat
unterhält, und ihnen nahestehende Personen als
im Entsendestaat ansässig, wenn sie die Staats-
angehörigkeit des Entsendestaates besitzen und
dort zu den Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen wie in diesem Staat ansässige Personen
herangezogen werden.

4. Das Abkommen gilt nicht für zwischen-
staatliche Organisationen, ihre Organe oder Be-
amten sowie nicht für Angehörige diplomatischer
oder konsularischer Vertretungen eines dritten
Staates und ihnen nahestehende Personen, die in
einem Vertragstaat anwesend sind, aber in kei-
nem der beiden Vertragstaaten für Zwecke der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
wie dort ansässige Personen behandele werden.

Artikel 2S

1. Werden in einem der beiden Vertragsaaten
die Steuern von Dividenden, Zinsen oder Lizenz-
gebühren im Abzugswege (an der Quelle) er-
hoben, so wird das Recht zur Vornahme des
Steuerabzuges durch dieses Abkommen nicht be-
rührt.

2. Die im Abzugswege (an der Quelle) einbe-
haltene Steuer ist jedoch auf Antrag zu erstatten
soweit ihre Erhebung durch das Abkommen ein-
geschränkt wird. An Stelle einer Erstattung kann
bei Lizenzgebühren auf Antrag vom Abzug der
Steuer abgesehen werden.

3. Die Frist für den Antrag auf Erstattung
beträgt drei Jahre nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Dividenden, Zinsen oder
Lizenzgebühren fällig geworden sind.

4. Die Anträge müssen stets eine amtliche
Bescheinigung des Staates, in dem der Steuer-
pflichtige ansässig ist, über die Erfüllung der
Voraussetzungen für die unbeschränkte Steuer-
pflicht in diesem Staat enthalten.

5. Die zuständigen Behörden werden sich über
die weiteren Einzelheiten des Verfahrens gemäß
Artikel 25 verständigen.

6. Nach dem Recht eines Vertragstaates er-
richtete Personengesellschaften (Offene Handels-
gesellschaften, Kollektivgesellschaften, Komman-

ditgesellschaften), die in diesem Staat ihre Ge-
schäftsleitung haben, können die in den Artikeln
10, 11 und 12 des Abkommens vorgesehenen
Entlastungen von den Steuern des anderen Ver-
tragstaates beanspruchen, sofern mindestens drei
Viertel der Gewinne der Gesellschaft Personen
zustehen, die im erstgenannten Staat ansässig

7. Die in einem Vertragstaat ansässigen Per-
sonen, die nach den in diesem Staat geltenden
Vorschriften von der Inanspruchnahme der Vor-
teile eines Doppelbesteuerungsabkommens aus-
geschlossen sind, können die in diesem Abkom-
men vorgesehenen Entlastungen von der Steuer
des anderen Vertragstaates und die in Artikel 23
vorgesehene Entlastung von der Steuer des Staa-
tes, in dem sie ansässig sind, nicht beanspruchen.

Artikel 29

Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt
das Abkommen zwischen der Republik Österreich
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen sowie der Erbschaftssteuern vom 12. No-
vember 1953 *) außer Kraft, soweit es sich nach
seinem Abschnitt II auf die direkten Steuern
bezieht. Seine diesbezüglichen Bestimmungen fin-
den nicht mehr Anwendung auf Steuern, auf die
dieses Abkommen nach seinem Artikel 30 anzu-
wenden ist.

Artikel 30

1. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation.
Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie
möglich in Bern ausgetauscht werden.

2. Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist anzu-
wenden:

a) auf die im Abzugsweg (an der Quelle)
erhobenen Steuern von den nach dem
31. Dezember 1974 zugeflossenen Einkünf-
ten;

b) auf die sonstigen für das Jahr 1975 und die
folgenden Jahre erhobenen Steuern.

3. Die Bestimmungen des Artikels 5 Absatz 2
lit. g gelten nur für Bauausführungen oder Mon-
tagen, die nach dem 31. Dezember 1974 begon-
nen werden.

Artikel 31

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es
nicht von einem der Vertragstaaten gekündigt
wird. Jeder Vertragstaat kann das Abkommen

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 251/1954
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auf diplomatischem Wege schriftlich unter Ein-
haltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende
eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Falle
findet das Abkommen letztmals Anwendung:

a) auf die im Abzugswege (an der Quelle)
erhobenes Steuern von den Einkünften, die
bis zum Ablauf des Jahres, auf dessen Ende
die Kündigung ausgesprochen worden ist,
zugeflossen sind;

b) auf die sonstigen Steuern, die für das Jahr
erhoben werden, auf dessen Ende die Kün-
digung ausgesprochen worden ist.

Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig
Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeich-
net und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Wien, am 30. Januar 1974,
in zweifacher Urschrift.

Für die Republik Österreich:

Dr. Alfred Twaroch

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:

Dr. O. Rossetti

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifika-
tionsurkunde wurde am 4. Dezember 1974 ausgetauscht; das Abkommen ist gemäß seinem Art. 30
Abs. 2 am selben Tag in Kraft getreten.

Kreisky

65.

VEREINBARUNG
zwischen Österreich und der Schweiz über die
Durchführung der Entlastung bei Dividenden,

Zinsen und Lizenzgebühren
Der Bundesminister für Finanzen

der Republik Österreich
und

das Eidgenössische Finanz- und Zolldepartement
(Eidgenössische Steuerverwaltung)

haben, in Ausführung von Artikel 28 des Ab-
kommens zwischen der Republik Österreich und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen vom 30. Januar 1974 *) (im folgenden
„Abkommen" genannt), folgendes vereinbart:

I. TEIL
A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

Artikel 1
(1) Als im Abzugswege (an der Quelle) er-
hobene Steuern, die nach Artikel 28 Absatz 1
des Abkommens zum vollen Satz erhoben wer-
den können, gelten derzeit:

a) in Österreich: die Kapitalertragsteuer und
die von Lizenzgebühren im Abzugsweg
erhobene Einkommensteuer (Körperschaft-
steuer);

b) in der Schweiz: die Verrechnungssteuer.
(2) Die Entlastung von den in Absatz 1 ge-
nannten Steuern erfolgt in beiden Staaten im
Wege der Erstattung, bei Lizenzgebühren auch
durch Entlastung an der Quelle.
(3) Die Entlastung von den in beiden Staaten
nicht im Abzugswege (an der Quelle) erhobenen
Steuern von Zinsen wird im Veranlagungsver-
fahren gewährt.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 64/1975

(4) Zu erstattende Steuerbeträge werden nicht
verzinst.

Artikel 2
Der Empfänger von Dividenden, Zinsen und

Lizenzgebühren, die in einem der beiden Staaten
einer der in Artikel 2 des Abkommens genannten
Steuer unterliegen, hat Anspruch auf Entlastung
von dieser Steuer, sofern er im Zeitpunkt der
Fälligkeit der Einkünfte im Sinne von Artikel 4
des Abkommens im anderen Staat ansässig ist,
ihm in diesem Zeitpunkt das Recht zur Nutzung
der den besteuerten Ertrag abwerfenden Kapital-
anlagen oder Rechte zusteht und er nicht gemäß
Artikel 28 Absätze 6 und 7 des Abkommens von
der Entlastung ausgeschlossen ist.

Artikel 3
(1) Soweit die Bestätigung, daß ein Steuer-
pflichtiger in einem der beiden Staaten ansässig ist
(Art. 4 des Abkommens), nicht auf den in den
Artikeln 4 Absatz 1 und 9 Absatz 1 genannten
Formularen abzugeben ist, kann die nach dem
Abkommen zustehende Entlastung von der Bei-
bringung einer diesbezüglichen amtlichen Be-
stätigung (Wohnsitzbescheinigung) abhängig ge-
macht werden.
(2) Anträge auf Ausstellung einer Wohnsitz-
bescheinigung sind in Österreich an das für die
Einkommen(Körperschafts)besteuerung zuständige
Finanzamt und in der Schweiz an die zuständige
kantonale Steuerverwaltung zu richten.
(3) Die Artikel 5 Absatz 1 und 10 Satz 1 finden
sinngemäß Anwendung.

II. TEIL

Erstat tung der ö s t e r r e i c h i s c h e n
K a p i t a l e r t r a g s t e u e r

Artikel 4
(1) Der in der Schweiz ansässige Ertrags-
gläubiger hat die Erstattung der österreichischen

mayerhofer
Linien

mayerhofer
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